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Weitere Wege 
zu den Bausteinen

Bausteine-Applikation

Bausteine als Applikation für
Smartphones. Siehe dazu 
www.bgbau.de/medien-center.

Mit der Bausteine-Applikation
für Ihr Smartphone haben 
Sie alle Informationen der 
Bau steine immer mobil zur
Verfü gung (Apple iOS; 
 Google Android).

Die Bausteine bilden den Stand
zum Zeitpunkt der Bearbeitung ab,
dieser ist auf jedem Baustein
 vermerkt. 
Den aktuellsten Stand der
Bausteine finden Sie im 
Medien-Center der BG BAU unter 
(www.bgbau.de/Bausteine).

Einzelbausteine können Sie 
im PDF-Format unter 
„www.bgbau.de/bausteine“ 
herunterladen.

Medien und Praxishilfen (Internet)

Gender: 
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind,
meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch
wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche
Form steht.
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Gemeinsames Ziel der BG BAU und ihrer Mitgliedsbetriebe ist es, Unfälle und Berufskrankheiten 
zu verhindern und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren vorzubeugen.

Das Vorschriften- und Regelwerk zum Arbeitsschutz ist nicht immer leicht lesbar und meist recht
„trocken“. Dennoch müssen die Inhalte in der Praxis umgesetzt werden. „Arbeitsschutz leben“ ist

schließlich tägliche Aufgabe in den Betrieben. Dabei helfen die Bausteine. Hier finden Sie in  kurzen,
knapp gehaltenen Formulierungen das Wesentliche zu Gefährdungen und Schutzmaßnahmen.

Die Bausteine sind folgenden Kapiteln zugeordnet:

A. Allgemeines
umfasst die organisatorischen Themen allgemeiner Art, wie sie in jedem Betrieb vorkommen.

B. Arbeitsmittel 
beinhaltet Informationen zu Maschinen, Einrichtungen, Geräten und Werkzeugen, die im 
Hoch- und Tiefbau, bei den Ausbaugewerken und im Gebäudereiniger-Handwerk verwendet
 werden.

C. Arbeitsverfahren
erläutert sichere Verfahrensweisen.

D. Gesundheitsschutz 
ergänzt die anderen Kapitel um die Themen der arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, 
wie z. B. Lärm, Klima, schwere körperliche Belastungen, aber auch Stress. Besonders für das
Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen werden hier die wichtigsten Informationen zum Thema
Gesundheitsschutz vermittelt.

E. Persönliche Schutzausrüstungen 
beschreibt die PSA, die dann erforderlich wird, wenn Unfall- und Gesundheitsgefahren 
weder durch technische noch durch organisatorische Maßnahmen wirksam ausgeschlossen
 werden können.

F. Formulare
enthält Formulare für Beauftragungen und Anzeigen.

G. Grundlagen der BG
informiert über Aufgaben und Organisation der BG BAU.

H. Tabellen
beinhaltet neben den Schutzalterbestimmungen, Arbeitsraumbreiten in Leitungsgräben und
Baugruben sowie Mindestlichtmaße in Rohrleitungen, die Tragfähigkeitstabellen für
Anschlagketten und Chemiefaserbänder.

Jeder Baustein behandelt dabei ein Thema zur Prävention. Wer mehr zu einem speziellen Bereich
 wissen möchte, findet dazu unter „Weitere Informationen“ entsprechende Angaben.

BAUSTEINE
SICHER ARBEITEN – GESUND BLEIBEN

Ihre
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Vorschriften- und Regelwerk

Mit ihrem Vorschriften- und Regelwerk unterstützt die gesetzliche Unfallversicherung Betriebe 
und Beschäftigte, Arbeitsplätze gesund und sicher zu gestalten.

DGUV Vorschriften
Vorschriften legen Schutzziele fest und formulieren Forderungen bezüglich Sicherheit und
Gesundheitsschutz. Sie sind rechtsverbindlich.

DGUV Regeln
Bei den Regeln handelt es sich um allgemein anerkannte Regeln für Sicherheit und
Gesundheitsschutz. Sie beschreiben jeweils den aktuellen Stand des Arbeitsschutzes und 
dienen der praktischen Umsetzung von Forderungen aus den Vorschriften.

DGUV Informationen
In den Informationen werden spezielle Hinweise und Empfehlungen für bestimmte Branchen,
Tätigkeiten, Arbeitsmittel oder Zielgruppen zusammengefasst.

Staatliche Gesetze und Verordnungen
Arbeitsschutzgesetz: Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit;
Arbeitsstättenverordnung: Verordnung über Arbeitsstätten; 
Betriebssicherheitsverordnung: Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der  
Verwendung von Arbeitsmitteln; 
Gefahrstoffverordnung: Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen, u.a.

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)
Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten
und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.

Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)
Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin 
und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für die
Verwendung von Arbeitsmitteln wieder.

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen, einschließlich deren Einstufung und Kennzeichnung, wieder. 

Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA)
Die Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe geben den Stand der Technik Arbeitsmedizin 
und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit
 biologischen Arbeitsstoffen, einschließlich deren Einstufung wieder.

Gleichwertigkeitsklausel
Die in diesen Bausteinen enthaltenen technischen Lösungen und Beispiele schließen andere,
 mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können.
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Arbeitsstättenverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
ASR A2.1 Schutz vor Absturz und
 herabfallenden Gegenständen,
 Betreten von Gefahrenbereichen 
DGUV Information 201-023 Sicherheit
von Seitenschutz, Randsicherungen
und Dachschutzwänden als Absturz -
sicherungen bei Bauarbeiten
DIN EN 12811-1:2004-03, DIN EN 13374,
DIN 4420-1:2004-03, DIN 4426:2017-01

Ausnahme:
Schutzvorrichtungen bei
 einer Absturzhöhe bis 3,00 m
sind entbehrlich an Arbeits-
plätzen und Verkehrswegen
auf Dächern und Geschoss-
deckenmit bis zu 22,5°
 Neigung und nicht mehr als
50 m2 Grundfläche, sofern
die Arbeiten von hierfür fach-
lich qualifizierten und körper-
lich geeigneten Versicherten
ausgeführt werden, welche
besonders unterwiesen sind
und die Absturzkante deut-
lich erkennen können.

− Arbeitsplätze oder Verkehrs-
wege auf Flächen bis 22,5°
Neigung liegen und in mindes-
tens 2,00 m Abstand von den
Absturzkanten fest abgesperrt
sind, z.B. durch Geländer, Ket-
ten oder Seile. Trassierbänder
sind keine feste Absperrung

. Zudem darf keine Gefähr-
dung durch Glätte bestehen,
so dass die Personen unter der
Absperrung durchrutschen
könnten,

− der horizontale Abstand der
Absturzkante bei Arbeits -
plätzen oder Verkehrswegen
max. 0,30 m von anderen
 tragfähigen und ausreichend
großen Flächen beträgt.

� Lassen sich aus arbeitstech -
nischen Gründen, z.B. Arbeiten
direkt an der Absturzkante,
Schutzvorrichtungen nicht ver-

4

≥ 2,00 m

> 60°

Absturzkante

> 
2,

00
 m

5

4

≤ 2,00 m

Bordbrett
≥ 3 cm x 15 cm

Zwischenholm
≥ 3 cm x 15 cm

Geländerholm
≥ 3 cm x 15 cm≥ 3 cm x 15 cm

≥ 3 cm x 15 cm

Konstruktive
Befestigung
auf dem 
Untergrund

wenden, hat der Unternehmer
dafür zu sorgen, dass an deren
Stelle Einrichtungen zum Auf -
fangen abstürzender Personen
(Auffangeinrichtungen wie z.B.
Fanggerüste, Dachfanggerüste,
Auffangnetze, Schutzwände)
vorhanden sind.
� Lassen sich keine Schutzvor-
richtungen oder Auffangeinrich-
tungen einrichten, hat der Unter-
nehmer dafür zu sorgen, dass
persönliche Schutzausrüstun-
gen gegen Absturz (PSAgA) als
individuelle Schutzmaßnahme
verwendet werden. Die geeig -
nete PSAgA muss sich aus der
Gefährdungsbeurteilung erge-
ben. Der weisungsbefugte und
fachkundige Vorgesetzte hat 
die geeigneten Anschlageinrich-
tungen im Einzelfall sowie das
Rettungskonzept festzulegen.

Zusätzliche Hinweise für
 Abmessungen Seitenschutz
� Geländer- und Zwischenholm
sind gegen unbeabsichtigtes
 Lösen, das Bordbrett ist gegen
Kippen zu sichern. Ohne sta -
tischen Nachweis dürfen als
 Geländer- und Zwischenholm
verwendet werden:
− bei einem Pfostenabstand bis

2,00 m Bretter mit Mindest-
querschnitt 15 x 3 cm, 

− bei einem Pfostenabstand bis
3,00 m Bretter mit Mindest-
querschnitt 20 x 4 cm oder
Stahlrohre Ø 48,3 x 3,2 mm
bzw. Aluminiumrohre 
Ø 48,3 x 4 mm. 

– Bordbretter müssen den Belag
um mindestens 15 cm über -
ragen. Mindest dicke 3 cm, 

− für Seitenschutzpfosten aus
Holz, die Bild entsprechen,
gilt der Brauchbarkeitsnach-
weis als erbracht. 

5

109

Absturzsicherungen auf Baustellen
Seitenschutz/Absperrungen 

Gefährdungen
� Eine Absturzgefahr besteht bei
einer Absturzhöhe von mehr als
1,00 m.
� Fehlende, unvollständig auf -
gebaute oder falsch dimensio-
nierte Absturzsicherungen sowie
fehlende Sicherungsmaßnah-
men bei der Montage können
Absturzunfälle zur Folge haben.

Schutzmaßnahmen
� Der Unternehmer hat dafür zu
sorgen,dass Einrichtungen, die
ein Abstürzen von Personen ver-
hindern, vorhanden sind:
1. unabhängig von der Absturz-

höhe an Arbeitsplätzen und
Verkehrswegen an und über
Wasser oder anderen festen
oder flüssigen Stoffen, in
 denen man versinken kann ;

2.bei mehr als 1,00 m Absturz -
höhe, soweit nicht nach Num-
mer 1 zu sichern ist, an frei -
liegenden Treppenläufen und 
-absätzen, Wandöffnungen
und Verkehrswegen ;

3.bei mehr als 2,00 m Absturz-
höhe an allen übrigen Arbeits-
plätzen .

1

2

3
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≤ 0,47 m

≤ 0,47 m 1,
00

 m

< 
1,

00
 m

3

≥ 0,15 m≥ 0,15 m

Öffnungen und Vertiefungen
� Geradlinige Kante ≤ 3,00 m
oder Flächenmaß ≤ 9 m2.
� Öffnungen und Vertiefungen
sind ordnungsgemäß gesichert,
wenn diese umwehrt oder
 begehbar und unverschieblich
abgedeckt sind.

Zusätzliche Hinweise für
 Absturzsicherungen
� Einrichtungen und Maßnahmen
zur Sicherung gegen Absturz 
von Personen sind unabhängig
von der Absturzhöhe nicht erfor-
derlich, wenn:



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DIN EN 1004

� Fahrbare Arbeitsbühnen
 dürfen nur unter Aufsicht einer
fachkundigen Person auf-, ab-
oder umgebaut werden.
� Die Beschäftigten müssen
fachlich geeignet und anhand
der Betriebsanweisung sowie
der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung des Herstellers spe-
ziell für diese Arbeiten unter -
wiesen sein.
� Es müssen konstruktiv 
fest gelegte Innenaufstiege 
vor handen sein . Diese sollten
Vorzugsweise als Treppen
 ausgebildet werden. Treppen
sind gegenüber Leitern zu bevor-
zugen.
� Überbrückungen zwischen
fahrbaren Arbeitsbühnen unter-
einander oder Gebäuden/Bau-
teilen sind in der Regel unzuläs-
sig, es sei denn, der Hersteller
weißt in seiner Aufbau- und
 Verwendungsanleitung aus-
drücklich auf diese Art der
 Verwendung hin.
� Das Anbringen von Hebezeugen
ist verboten. Ausnahme: Die Auf-
bau- und Verwendungsanleitung
lässt dieses ausdrücklich zu.
� An fahrbaren Arbeitsbühnen
muss an der jeweiligen Arbeits-
ebene ein dreiteiliger Seiten-
schutz vorhanden sein .
� Ballast ist nach den Angaben
aus der Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung sicher anzubrin-
gen. Hierfür sind feste Baustoffe,
z.B. Stahl oder Beton, jedoch
keine flüssigen oder körnigen
Baustoffe zu verwenden.

Verwendung
� Zulässige Belastung beachten.
� Fahrbare Arbeitsbühnen nicht
als Fanggerüste einsetzen.
� Fahrbare Arbeitsbühnen nur
langsam und auf ebenem, trag-
fähigem und hindernisfreiem
Untergrund verfahren.
� Fahrrollen müssen vor jeder
Benutzung immer durch Brems-
hebel fest gesetzt werden .
� Jeglichen Anprall vermeiden.
� Nur in Längsrichtung oder
übereck verfahren.

2

1

3

� Vor dem Verfahren lose Teile
gegen Herabfallen sichern.
� Nicht auf Belagflächen ab-
springen.
� Aufenthalt von Personen 
auf fahrbaren Arbeitsbühnen
 während des Verfahrens ist nicht
zulässig.
� Bei aufkommendem Sturm 
und nach  Beendigung der
 Arbeiten fahrbare Arbeitsbühnen
gegen  Umsturz sichern.

Prüfungen
� Fahrbare Arbeitsbühnen sind
nach der Montage und vor der
Verwendung von einer „zur Prü-
fung befähigten Person für fahr-
bare Arbeitsbühnen“ zu prüfen.
� Vor Arbeitsaufnahme Inaugen-
scheinnahme durch eine „fach-
kundige Person“, insbesondere
Seitenschutz und Ballastierung.

2

1

3

1211

Aufbau
� Fahrbare Arbeitsbühnen nach
Aufbau- und Verwendungsan -
leitung des Herstellers errichten:
– Nur Bauteile eines Herstellers

verwenden,

– Ausleger zur Verbreiterung der
Standfläche bzw. Balastierung
entsprechend Standhöhe nach
Aufbau- und Verwendungs -
anleitung montieren.

Gefährdungen
� Fehlende Sicherungsmaßnah-
men bei der Montage, unvoll-
ständiger Aufbau oder nicht
sachgerechte Benutzung, z.B.
beim Verfahren, können zu
 Absturzunfällen führen. 

Schutzmaßnahmen
� Fahrbare Arbeitsbühnen dienen
als Arbeitsmittel für zeitweilige
Arbeiten an hochgelegenen
 Arbeitsplätzen in und außerhalb
von Gebäuden. Die Belaghöhe
richtet sich nach der Aufbau-
und Verwendungsanleitung des
Herstellers und darf 
– in Gebäuden maximal 12,00 m

und
– außerhalb von Gebäuden

 maximal 8,00 m betragen.
� Aufbauvarianten mit techni-
schen Schutzmaßnahmen gegen
Absturz sind zu bevorzugen.
Hierzu gehören der vorlaufende
systemintegrierte Seitenschutz
oder alternativ Montagesiche-
rungsgeländer (MSG). Bei den
Aufbauvarianten mit techni-
schen Schutzmaßnahmen gegen
Absturz ist der Seitenschutz
schon vorhanden, bevor die Er-
stellerin oder der Ersteller die
nächste Belagebene betritt.
� Beachte, dass bei der Ver -
wendung ab 1,00 m Absturzhöhe
eine Gefährdung durch Absturz
 vorliegt. 
� Aus Gerüstbauteilen errichtete
fahrbare  Gerüste sind keine
 fahrbaren  Arbeitsbühnen und
müssen auf ihre Brauchbarkeit
geprüft und nachgewiesen
 werden.

Fahrbare Arbeitsbühnen
B 112
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 2121 Gefährdung von
 Beschäftigten durch Absturz – 
Allgemeine  Anforderungen
DGUV Information 201-023 Einsatz 
von Seitenschutz und Seitenschutz -
systemen sowie Randsicherungen als
Schutzvorrichtungen bei Bauarbeiten

� Bordbretter müssen den Belag
um mindestens 15 cm über -
ragen. Mindestdicke 3 cm.
� Bei Gerüstböcken aus Stahl
nur Original-Absteckdorne ver-
wenden .6

7

Lastklassen der 
Arbeitsgerüste

1

Lastklasse

1

2

3

4

5

6

Gleichmäßig
 verteilte Last 
kN/m2

0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

Mindestabmessungen von Gerüstbrettern/-bohlen 
bei  Arbeitsgerüsten (S10 nach DIN 4074-1)

2

Lastklasse

1, 2, 3

4

5

6

Brett- oder 
Bohlenbreite 

cm

20
24 und 28

20
24 und 28

20, 24, 28

20, 24, 28

Brett- oder Bohlendicke cm

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

zulässige Stützweite in m

1,25 1,50 1,75 2,25 2,50
1,25 1,75 2,25 2,50 2,75

1,25 1,50 1,75 2,25 2,50
1,25 1,75 2,00 2,25 2,50

1,25 1,25 1,50 1,75 2,00

1,00 1,25 1,25 1,50 1,75

Erforderliche Tragfähigkeit in kg1) der Gerüstböcke in Abhängigkeit von der Lastklasse, der
 Belagbreite und dem Abstand der Gerüstböcke   � � � Gerüstbohlen als Mehrfeldträger

3

Lastklasse

1-3

1-3
4
5
6

1-3
4
5
6

1-3
4
5
6

1-3
4
5
6

Belagbreite

m

0,60

0,90

1,00

1,20

1,5

Abstand der Gerüstböcke m

0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

138 173 216 259 302 345 388 431 474

207 259 323 288 453 518 582 647 712
297 371 464 557 650 743 835 928 1021
432 540 675 810 945 1080 1215 1350 1485
567 709 886 1063 1240 1418 1595 1772 1949

230 288 359 431 503 575 647 719 791
330 413 516 619 722 825 928 1031 1134
480 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650
630 788 984 1181 1378 1575 1772 1969 2166

276 345 431 518 604 690 776 863 949
396 495 619 743 866 990 1114 1238 1361
576 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980
756 945 1181 1418 1654 1890 2126 2363 2599

345 431 539 647 755 863 970 1078 1186
495 619 774 929 1083 1238 1393 1548 1702
720 900 1125 1350 1575 1800 2025 2250 2475
945 1181 1477 1772 2067 2363 2658 2953 3248

1) Berechnungsformel
erforderliche Tragfähigkeit eines
 Gerüstbockes: 
Bockabstand x Bockbreite x
 (Nutzgewicht + Bohlengewicht) x
Durchlauffaktor
Nutzgewicht siehe Tabelle 1;
 Bohlengewicht 30 kg/m2;
 Durchlauffaktor 1,25.
(100 kg ≅ 1 kN)

� Bei Gerüstböcken mit Zahn-
stangen und Winden ist auf die
Funktion der Rücklaufsperre zu
achten .7

� Auf-, Um- und Abbau nur unter
Aufsicht einer fachkundigen
Person.
� Vor Verwendung Inaugen-
scheinnahme durch eine „quali -
fizierte Person“, um die  sichere
Funktion und die  Mängelfreiheit
festzustellen.

6

1413

Bockgerüste
B 117

� Anlegeleitern als Zugang zu
Bockgerüsten nur verwenden,
wenn kein sichererer Zugang ver-
wendet werden kann.
� Bockgerüstzugang nur über
Anlegeleitern; Anlegeleiter gegen
 Umkippen und Ver rutschen
 sichern .
� Seitenschutz aus Geländerholm,
Zwischenholm und Bordbrett
vorsehen, wenn nach der Gefähr -
dungsbeurteilung eine Absturz-
sicherung erforderlich ist .
Geländer- und Zwischenholm
sind gegen unbeabsichtigtes
 Lösen, das Bordbrett ist gegen
Kippen zu sichern. Ohne stati-
schen Nachweis dürfen als
 Geländer- und Zwischenholm
verwendet werden:
− bei einem Pfostenabstand bis

2,00 m Gerüstbretter mit
 Mindestquerschnitt 15 x 3 cm,

− bei einem Pfostenabstand bis
3,00 m Gerüstbretter mit Min-
destquerschnitt 20 x 4 cm oder
Stahlrohre Ø = 48,3 x 3,2 mm
bzw. Aluminiumrohre Ø 48,3 x
4 mm. 

5

4
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1

3

4

5

≥ 0,20 m

2

≤ 2,75 m

≤ 1,00 m

Gerüstbock

Längsdiagonale

Gefährdungen
� Fehlender Seitenschutz, man-
gelhafte Ausbildung der Gerüst-
beläge oder des Zugangs kann
zu Absturzunfällen führen.
� Überlastung gefährdet die
Standsicherheit.
� Kurbelbetätigung  unter Lastein -
wirkung kann zu Unfällen führen.

Allgemeines
� Bockgerüste sind nach der
TRBS 2121 Teil 1 keine Gerüste,
sondern Arbeitsmittel nach der
BetrSichV.
� Vom Unternehmer ist eine
 Betriebsanweisung zu erstellen,
anhand derer die Beschäftigten
zu unterweisen sind. 

Schutzmaßnahmen
� Eine Absturzgefahr besteht bei
einer Absturzhöhe von mehr als
1,00 m.
� Nur stählerne oder zimmer-
mannsgemäß abgebundene
 Gerüstböcke verwenden.

1

� Gerüstböcke nur auf trag -
fähiger Unterlage aufstellen.
� Gerüstböcke so aufstellen, dass
sich die Rücklaufsperre an der
frei zugänglichen Seite befindet.
� Belastung und Aussteifung
von Gerüstböcken nach Her -
stellerangabe.
� Belagstärke nach Lastklasse
und Bockabstand auswählen
(Tabelle 2).
� Belastung und Abstände der
Gerüstböcke berechnen und mit
der zul. Tragfähigkeit vergleichen
(Tabelle 1, 2 und 3). Geringere
Abstände wählen.
� Der Belag darf nicht wippen
oder ausweichen. Er darf nicht
mehr als 0,30 m über das letzte
Auflager hinausragen.
� Genügend große Überdeckungen
im Bereich der Stöße vor sehen .
� Materiallagerung möglichst im
Bereich der Gerüstböcke vor -
nehmen.
� Bockgerüste mit Belaghöhen
von mehr als 2,00 m nach Auf-
bau- und Verwendungsanleitung
verstreben .

7
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 2121, Teil 2 Gefährdung von Beschäf -
tigten bei der Verwendung von Leitern
DGUV Regel 101-038 Bauarbeiten
DIN EN 131
DIN 4567

6 7 8

65°–75°

Zusätzliche Hinweise für
 Glasreinigerleitern
� Leiter nur bis zu der maximal
zulässigen Länge zusammen -
stecken.
� Auf sichere Verbindung der
Leiter-Steckanschlüsse achten.
� Kopfpolster bzw. Anlegeklotz
nur an sichere Stützpunkte
 anlehnen .

Zusätzliche Hinweise für Ar-
beitsplätze auf Anlegeleitern
� Bei Bauarbeiten darf
− der Beschäftigte bei einer

Standhöhe von mehr als 2,00 m
nicht länger als 2 Stunden je
Arbeitsschicht arbeiten,

− das Gewicht des mitzuführen-
den Werkzeuges und Materials
10 kg nicht überschreiten,

− die Windangriffsfläche von mit -
 geführten Gegenständen nicht
mehr als 1 m2 betragen.

� Für zeitweilige Arbeiten ist
 eine max. Standhöhe bis 5,00 m
zulässig. 
� Von Anlegeleitern darf nicht
gearbeitet werden, wenn
− von vorhandenen oder benutz-

ten Stoffen und Arbeitsver -
fahren zusätzliche Gefahren
ausgehen, z.B. Arbeiten mit
 Säuren, Laugen, Heißbitumen, 

− Maschinen und Geräte mit
 beiden Händen bedient werden
müssen, z.B. Handmaschinen,
Hochdruckreinigungsgeräte. 

8

� Der Beschäftigte steht mit
 beiden Füßen auf einer  Stufe
oder Plattform.

Zusätzliche Hinweise für
 Leitern als Verkehrswege
� Leitern als Aufstiege zu
Arbeits plätzen nur bei geringer
Gefährdung und geringer
Verwen dungsdauer einsetzen
und wenn dabei der zu über -
brückende Höhenunterschied 
≤ 5,00 m ist.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B. regelmäßige
 Prüfung durch  eine zur Prüfung
befähigte und beauftragte
 Person.
� Ergebnisse dokumentieren 
(z.B. Leiterkontrollbuch, Prüf -
liste, Prüfplakette).
� Kontrolle auf augenschein -
liche Mängel vor jeder Ver -
wendung. 

� Richtigen Anlegewinkel   ein -
 halten .
Er beträgt bei
− Stufenanlegeleitern 60 –70°,
− Sprossenanlegeleitern 65 –75°.
� Leiter nur mit geeignetem
Schuhwerk betreten und darauf
achten, dass eine Verschmutzung
der Laufsohle das Betreten der
Stufen, Sprossen nicht nach -
teilig beeinträchtigt.
� Die obersten 3 Sprossen/
Stufen nicht betreten.
� Betriebsanweisung erstellen
und Beschäftigte im Umgang mit
Leitern regelmäßig unterweisen.  
� Leitern im Verkehrsbereich z.B.
durch Absperrungen sichern.
� Bei Arbeiten im Freien Umge-
bungs- und Witterungseinflüsse
berücksichtigen (z.B. Wind,
Schnee- und Eisglätte, herab-
oder umfallende Teile).

Zusätzliche Hinweise für
mehrteilige Anlegeleitern
� Leiter nur bis zu der vom
 Hersteller angegebenen Länge
zusammenstecken oder aus -
ziehen.
� Bei Schiebeleitern auf freie
 Beweglichkeit der Leiterteile
 sowie auf ordnungsgemäßes
Einrasten der Feststelleinrich-
tungen achten .

6
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Anlegeleitern
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B 131

2

1,00 m

1

60° – 70°

43

5

Gefährdungen
� Absturzunfälle durch z.B.
 mangelhafte Standsicherheit der
Leiter, Fehlverhalten des Leiter-
verwenders, Abrutschen von
Stufe oder Sprosse beim Auf-
und Abstieg, fehlende Sicherung
im Verkehrsbereich oder die
 Verwendung einer schadhaften
Leiter.

Allgemeines
� Bevor eine Leiter als Arbeits-
platz oder als Zugang zu hoch -
gelegenen Arbeitsplätzen zur
Verfügung gestellt und verwendet
werden soll, ist im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung zu
 ermitteln, ob der Einsatz einer
Leiter erforderlich oder nicht ein
anderes Arbeitsmittel für diese
Tätigkeit sicherer ist. 
� Der Einsatz von Leitern ist auf
Arbeiten mit geringer Gefähr-
dung und geringer Dauer der
 Verwendung zu beschränken. 
� Bauliche Gegebenheiten, die
nicht veränderbar sind, können
ebenfalls zum Einsatz von Leitern
führen. 
� Als Verkehrsweg möglichst
 Anlegeleitern mit Stufen, Stand-
fußverbreitungen und Holm-
verlängerungen verwenden. 
Der Auf- und Abstieg wird ohne
das seitliche Übersteigen von
der Leiter sicherer. 

2
1

� Leitern nur an sichere Stütz-
punkte anlehnen. Mindestens 
1,00 m über die Austrittsstelle
 hinaus ragen lassen oder
 andere Fest halte möglichkeit
schaffen/nutzen.

5

Schutzmaßnahmen
� Anlegeleitern gegen Aus -
gleiten, Umfallen, Umkanten,
Abrutschen und Einsinken
 sichern, z.B. durch:  
− Anbinden des Leiterkopfes,
− Fixieren des Leiterfußes,
– Verwendung von Leiterzubehör

wie z.B.  Fuß verbreiterungen ,
Leiterkopfsicherung , dem
Untergrund  angepasste  Leiter -
füße , 

− Einhängevorrichtungen.
� Standsicherheit des Leiter -
verwenders verbessern durch
die Verwendung von Stufen -
leitern.
� Schadhafte Leitern nicht
 verwenden, z.B. angebrochene
 Holme und Sprossen/Stufen 
von Holzleitern, verbogene 
und  angeknickte Metallleitern.
 Angebrochene Holme und
Sprossen/Stufen von Leitern
nicht flicken.
� Holzleitern gegen Witterungs-
und Temperatureinflüsse ge-
schützt lagern. Keine deckenden
Anstriche verwenden.

2
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln

Betrieb
� Lasten nicht mit Hubseil um-
schlingen. Anschlagmittel, wie 
z.B. Stahldrahtseile, Anschlag-
ketten verwenden und in Sicher-
heitshaken mit Hakenmaul -
sicherung einhängen .
� An hochgelegenen Ladestellen
ist eine Absturzsicherung erfor-
derlich .
� Gefahrbereich unter der Last
absperren.
� Darauf achten, dass die Dreh-
richtung der Seiltrommel mit der
Kennzeichnung am Hängetaster
(Auf-Ab) übereinstimmt.
� Gerüstbauaufzug gegen
 unbefugtes Benutzen sichern 
(bei Arbeitsende/Pausen die
Handsteuerung nicht herum -
liegen lassen) .

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
– vor Inbetriebnahme am jewei-

ligen Einsatzort (Aufstellung)
bzw. arbeitstäglich durch fach-
kundige Person, 

– entsprechend den Einsatz -
bedingungen nach Bedarf,
mind. 1 x jährlich durch eine
„zur Prüfung befähigte Person“
(z.B. Sachkundiger). 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfungen durch die „zur Prüfung
befähigten Person“ doku -
mentieren.
� Wartungs- und Reparatur -
arbeiten nur von fachkundigen
Personen ausführen lassen.

3
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Gefährdungen
� Fehlende Sicherungsmaß -
nahmen bei der Montage bzw.
Demontage des Aufzuges sowie
mangelhafte Absturzsicherung
an den hochgelegenen Lade -
stellen können zu Absturzun -
fällen führen. 
� Bei der Benutzung kann es zu
Ver letzungen durch herabfallen-
de Gegenstände oder zu Quet-
schungen der  Finger z.B. beim
Einlegen des Hubseils kommen.

Schutzmaßnahmen 
Aufstellung
� Aufbau nach Montage- und
 Betriebsanleitung des Herstel-
lers (muß vor Ort sein) unter
 Leitung einer fachkundigen
 Person.
� Geschosshohe Haltesäulen je
nach Bauart oder örtlichen Ver-
hältnissen formschlüssig hinter
standfesten Gebäudeteilen an-
ordnen. 
� Kopf- und Fußplatte mit
 Dübeln verankern, sofern keine
ausreichend große Kopfplatte
vorhanden ist (ohne Veranke-
rung Mindestdurchmesser der
Kopfplatte ≥ 1/6 der Säulen -
höhe) .1

� Säule nicht zwischen Krag -
platten einspannen. 
� Dreiböcke zur Aufnahme des
Schwenkarmes nur auf trag -
fähigen Flächen (z.B. Beton -
decke) aufstellen. Größe des
Gegengewichtes nach Angaben
des Herstellers. Hierfür dürfen
keine Materialien wie z.B. Mau-
ersteine oder Zementsäcke
 verwendet werden, die im Zuge
der Baumaßnahmen verarbeitet
werden.
� Bei Verwendung von Fenster-
winkeln darauf achten, dass
– der untere Auflageschenkel

waagerecht und sicher auf der
Fensterbank aufliegt , 5

– für die seitliche Befestigung
mindestens 24 cm dickes,
 belastetes Mauerwerk vor -
handen ist . 

� Bei Haltesäulen, die an Gerüst -
konstruktionen angebracht
 werden, sind die Hersteller -
hinweise zu beachten , z.B.
 Gerüst  ausreichend ausgesteift
und  verankert.
� Bei der Montage Gefährdung
von Personen durch Absturz aus-
schließen.
� Für den elektrischen Anschluss
der Winde nur einen besonderen
Speisepunkt verwenden, z.B.
Baustromverteiler mit Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD).

4
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Schwenkarmaufzüge
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln

2

3

≥ 0,5 m

Zusätzliche Hinweise 
zur Oberen Ladestelle
� An hochgelegenen Ladestellen
sind Absturzsicherungen erfor-
derlich . Vom Hersteller des
Anstellaufzuges vorgesehene
 Ladestellensicherung verwenden.
Seitenschutz, bestehend aus
Geländerholm, Zwischenholm
und Bordbrett oder Türen oder
Hubgitter, von mindestens 
1,00 m Höhe vorsehen.

3

Zusätzliche Hinweise 
zur  Unteren Ladestelle
� Absperren des Gefahrbe -
reiches , Zugang nur von  einer
Seite. Bei Gefahr durch herab -
fallende Gegenstände: Schutz-
dach anbringen. 

2

� Seitenschutz nur während des
Be- und Entladens betretbarer
Lastaufnahmemittel in der Breite
des Lastaufnahmemittels öffnen.
(Lastaufnahmemittel mit  einer
Grundfläche von mehr als 0,5 m2

gelten im Allgemeinen als be-
tretbare Lastaufnahmemittel.) 
� Lastaufnahmemittel nur
 betreten, wenn
−  das Betreten vom Hersteller

vorgesehen ist,
− sie mit einem min. 1,10 m

 hohen Schutzgeländer um-
wehrt sind
und 

− durch Geschwindigkeits -
begrenzer ausgelöste Fang-
vorrichtungen oder Leitungs-
bruchventile ein unbeabsich-
tigtes Absenken (z.B. durch
Bruch des Hubseils) ver -
hindern. 

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen er -
forderlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
− vor Inbetriebnahme am jewei-

ligen Einsatzort (Aufstellung)
durch fachkundige Person, 

− entsprechend den Einsatz -
bedingungen nach Bedarf,
mind. 1 x jährlich durch eine
„zur Prüfung befähigte Person“
(z.B. Sachkundiger). 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfung durch die „zur Prüfung
befähigte Person“ doku -
mentieren.

2019

Anstellaufzüge zum 
Lastentransport B 143

Gefährdungen
� Fehlende Sicherungsmaß -
nahmen bei der Montage bzw.
 Demontage des Aufzuges sowie
mangelhafte Absturzsicherung
an den hochgelegenen Lade -
stellen können zu Absturzun -
fällen führen. 
� Es kann zu Verletzungen durch
herabfallende Gegenstände
kommen.

Schutzmaßnahmen
Aufstellung
� Bei Auf- und Abbau von An -
stell aufzügen Betriebs- und
Montageanleitung des Herstel-
lers beachten. Hieraus können
u.a. die Verankerungsabstände
des Fahrmastes entnommen
werden. 

� Standsicherheit und Sicher-
heit gegen Einsinken des Grund-
rahmens bzw. des Fahrgestelles
durch Abspindeln und aus -
reichende Lastverteilung durch
Unterbauen gewährleisten .
� Den beim Betrieb des Anstell -
aufzuges geforderten Abstand
von min. 40 cm zwischen dem
Lastaufnahmemittel und Arbeits-
und Verkehrsbereichen  bereits
bei der Festlegung des Stand -
ortes berücksichtigen. Zu festen
Objekten in der Umgebung der
Ladestelle ist ein Abstand von
min. 50 cm einzuhalten. Ist aus
arbeitstechnischen Gründen 
der Sicherheitsabstand nicht
einzuhalten: Fahrbahn dicht
 verkleiden.

1

� Bei Aufstockarbeiten des Fahr-
mastes die Montageanleitung
genau beachten. Aus ihr geht
auch hervor, ob PSA gegen Ab-
sturz zu tragen ist.

Betrieb
� Für den elektrischen Anschluss
nur einen besonderen Speise-
punkt verwenden, z.B. Bau -
stromverteiler mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD). 
� Schlaffseilbildung vermeiden,
wenn es sich um einen seil -
getriebenen Aufzug handelt.
� Die Bedienung des Anstell   -
aufzuges erfolgt durch eine
 beauftragte Person, die die
Aufzugs anlage regelmäßig auf
augen scheinliche Mängel über-
prüft.
� Der Personentransport mit
 einem Lastenaufzug ist verboten.

07/2021
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Regel 113-005 Behälter, Silos
und enge Räume; Teil 2: Umgang mit
transportablen Silos
DIN 4124

Ohne rechnerischen Nachweis
der Standsicherheit dürfen 
folgende Böschungswinkel 
nicht überschritten werden:

– bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . β = 45°
– bei steifen oder halbfesten bindigen Böden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . β = 60°
–  bei Fels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . β = 80°

Erforderliche Abstützfläche (cm2) =
Stützdruck (N)
zul. Bodenpressung (N/cm2)

1,00 m
2,00 m

Fahrzeuge, die die zul. Achslasten 
nach StVZO einhalten, und Baugeräte
bis 12 t Gesamtgewicht.
Fahrzeuge, die die zul. Achslasten 
nach StVZO überschreiten, und Baugeräte
bei mehr als 12 t bis 40 t Gesamtgewicht.
Für mobile Anlagen gilt dies entsprechend.

� Sicherheitsabstand zu elek -
trischen Freileitungen beachten.
Kann der Sicherheitsabstand
nicht eingehalten werden, Rück-
sprache mit Energieversorgungs-
unternehmen halten.
� Silos nicht mit dem Bau -
stellenkran versetzen.
Ausnahme: Wenn
– die Zustimmung des Silo -

lieferanten vorliegt, 
– der Silo leer und das Leer -

gewicht bekannt ist, 
– Anschlagpunkte vorhanden

sind und 
– das Hebezeug ausreichend

tragfähig ist. 
� Beim Befüllen des Silos 
darauf achten, dass Abblas -
einrichtungen funktionsfähig
sind. Durch Überdruck besteht
Berstgefahr!
� Beim Entleeren des Silos
 darauf achten, dass kein
 Unterdruck entsteht.

Bodenart zul. Bodenpressung
N/cm2

Angeschütteter, nicht künstlich
 verdichteter Boden

Gewachsener, offensichtlich
 unberührter Boden
– Schlamm, Moor, Mutterboden
– Nichtbindige, ausreichend fest

 gelagerte Böden
Fein- bis Mittelsand
Grobsand bis Kies

– Bindige Böden
breiig
weich
steif
halbfest
fest

– Fels, unverwittert mit geringer 
Klüftung und in günstiger Lagerung

0 – 10

0

15
20

0
4 
10 
20
30
150 – 300

2

β
Böschungswinkel

Prüfungen
� Standsicherheit des Silos
 regelmäßig überprüfen.

2221

B 163

� Sicherheitsabstand zu Baug -
rubenböschungen in Verbindung
mit den zulässigen Böschungs-
winkeln einhalten . Bei der
Aufstellung im Bereich von ver-
bauten Baugruben und Gräben
ist der Verbau statisch nachzu-
weisen.
� Beim Aufstellen des Silos ist
darauf zu achten, dass das Ober-
flächenwasser oder das Reini-
gungswasser von Mischanlagen
den Boden nicht aufweicht oder
die Fundamente unterspült.

2

Gefährdungen
� Unzureichende Tragfähigkeit
des Untergrundes, Aufweichun-
gen durch Reinigungs- bzw.
Ober flächenwasser oder
 Nichtbeachtung von Sicher -
heitsabständen an Baugruben -
böschungen  können zu Um -
stürzen  führen.

Schutzmaßnahmen
� Stützfüße von Silos auf trag -
fähigem Untergrund aufstellen
und statisch einwandfrei unter-
bauen . Gegebenenfalls
 lastverteilende Unterlagen ver-
wenden. Maßgebend für die
 Größe der Abstützfläche sind
Stützendruck und zulässige
 Bodenpressung.
� Aufstellungsanweisung des
 Siloherstellers beachten.
 Hieraus kann entnommen
 werden, ob z.B. ein leerer Silo
gegen Windkräfte verankert
 werden muss.

1

1

Transportable Silos
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Regel 109-005 Gebrauch von
 Anschlag- Drahtseilen
DGUV Regel 109-017 Betreiben von
 Lastaufnahmemitteln und Anschlag -
mitteln im Hebezeugbetrieb
DGUV Information 201-030 Merkblatt 
für Seile und Ketten als Anschlagmittel
im Baubetrieb
DGUV Information 209-021 
Belastungstabellen für Anschlagmittel 
DGUV Information 209-061 Gebrauch
von Hebebändern und Rundschlingen
aus Chemiefasern

� Schutzhelm tragen.
� Personen nicht mit der Last
 befördern.
� Verständigung zwischen Kran-
führer und Anschläger nur über
Handzeichen oder Sprechfunk. 

Zusätzliche Hinweise für das
Anschlagen mit Seilen
� Mindestdurchmesser von
 Anschlagseilen einhalten: 
− Stahlseile: 8 mm 
− Naturfaser- und Chemiefaser -

seile: 16 mm 
� Seile nicht an Pressklemmen
abknicken.
� Nur genormte Seile und Seil -
endverbindungen verwenden.
Drahtseilklemmen sind nur für
Abspannseile zugelassen .

Zusätzliche Hinweise für das
Anschlagen mit Ketten
� Nur geprüfte und kurzgliedrige
Ketten verwenden. 
� Ketten vor dem Anschlagen
ausdrehen. Kettenglieder
 müssen ineinander frei beweg-
lich sein.
� Ketten nicht provisorisch mit
Schrauben und dergleichen
 flicken.

Zusätzliche Hinweise für das
Anschlagen mit Hebe bändern
� Nur licht- und formstabilisierte
Chemiefaserhebebänder be -
nutzen. Hebebänder aus Poly-
ethylen sind unzulässig.
� Hebebänder nicht über raue
Oberflächen ziehen.
� Einwegbänder nach dem  ersten
Gebrauch (Transportkette) entsor -
 gen und nicht weiter verwenden.

4

� Steifgezogene Ketten und
 Ketten mit gebrochenem oder
angerissenem Kettenglied, Quer-
schnittsminderung, Korrosions-
narben u.a. sofort aussondern
und nicht mehr verwenden.
� Ketten nicht mehr benutzen,
wenn
− eine Längung um mehr als 5%

bei der Kette oder beim Einzel-
glied gemessen wird, 

− eine Abnahme der Nenndicke
an irgendeiner Stelle um mehr
als 10% festgestellt wird. 

4 5

Bei Seilschlössern darf die Seil -
klemme nur auf dem freien
 Seilende liegen. Auf eindeutige
Zuordnung von Keil und Schloss
achten!

Pressklemme

Drahtbrüche

Litzenbrüche

Aufdoldung

Quetschungen

Knicke

Klanken

Kauschenspleiß DIN EN 13411-2
5 Rundstiche für stehendes Gut
6 Rundstiche für laufendes Gut

Seilhülse DIN EN 13411-4 mit
 vergossenem Seilende

Ablegereife von Drahtseilen bei sichtbaren Drahtbrüchen 1

Seilart 

Litzenseil

Kabelschlagseil

Anzahl sichtbarer Drahtbrüche bei
 Ablegereife auf einer Länge von

3d 6d 30d

3 benachbarte Drähte 6 14
einer Litze

10 15 40

Prüfungen
� Anschlagmittel nach Einsatz-
bedingungen, jedoch mindes-
tens einmal jährlich von einer
„zur Prüfung befähigten Person“
(z.B. Sachkundigen) prüfen
 lassen. Die Prüfergebnisse auf-
zeichnen.
� Seile mit Litzenbruch, Aufdol-
dungen, Knicken, Korbbildungen,
Rostansätzen, Querschnittsver-
änderungen, Drahtbruch nestern
usw. sofort aussondern und
nicht mehr ver wenden ,
Tabelle 1.

5
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Anschlagen von Lasten
Anschlagmittel B 164

Gefährdungen
� Unsachgemäßes Anschlagen,
Unachtsamkeit beim Anheben
bzw. Absetzen von Lasten sowie
beschädigte oder unterdimen-
sionierte Anschlagmittel können
zu Unfällen führen.

Allgemeines 
� Anschlagmittel bestimmungs-
gemäß verwenden und geschützt
aufbewahren.
� Anschlagmittel (Seile, Ketten,
Hebebänder) nicht über die
 zulässige Tragfähigkeit hinaus
belasten.
� Seile, Ketten und Hebebänder
nach Größe und Form der Last,
den Greifpunkten, den Einhak-
vorrichtungen, der Art und Weise
des Anschlagens, des Neigungs-
winkels und den Witterungsbe-
dingungen auswählen. Die Trag-
fähigkeit muss mindestens für
den max. Neigungswinkel von
60° auf Anhängern oder Etiket-
ten angegeben sein .
� Bei mehrsträngigen Gehängen
nur zwei Stränge als tragend  an -
nehmen, wenn keine Ausgleichs -
 einrichtungen vorhanden sind.

1

� Beim Anheben der Last sich
nicht zwischen Last und festen
Gegenständen (Wänden,
 Maschinen, Stapeln usw.)
 aufhalten.
� Nicht unter schwebenden
 Lasten hindurchgehen bzw. sich
aufhalten.
� Lasten nicht höher heben als
für den Transport erforderlich.
� Leere und unbelastete Haken-
geschirre hochhängen. An schlag -
mittel sicher ablegen bzw.
 ordentlich lagern.
� Seile, Ketten und Bänder nicht
verknoten und verdrehen, nicht
über scharfe Kanten ziehen.
Kantenschoner oder Schutz-
schläuche verwenden.
� Anschlagmittel erst lösen, wenn
die Last sicher abgesetzt ist.

07/2021
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Schutzmaßnahmen
� Lasten dürfen nur von unter-
wiesenen Beschäftigten ange-
schlagen werden.
� Lange stabförmige Lasten
nicht in Einzelschlingen an -
schlagen. Traversen benutzen.
� Lasten im Schnürgang
 anschlagen. Das Anschlagen 
im Hängegang ist nur bei groß -
stückigen Lasten zulässig, 
wenn ein Zusammenrutschen
der  Anschlagmittel und eine
 Verlagerung der Last nicht mög-
lich ist.
� Lasten nicht durch Einhaken
unter die Umschnürung trans-
portieren.
� Nur Anschlagmittel mit Sicher-
heitshaken verwenden. Auf-
gezogene Haken sofort aus -
sortieren.
� Kleine, lose Teile nur in Last-
aufnahmemitteln transportieren
und diese nicht über den Rand
hinaus beladen.
� Pendeln der Last durch mittige
Stellung des Kranhakens über
der Last vermeiden.
� Lange Teile eventuell mit Leit -
seilen führen.

2
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel 
DGUV Information 203-004 Einsatz 
von elektrischen Betriebsmitteln bei
 erhöhter elektrischer Gefährdung
DGUV Information 203-005 Auswahl
und Betrieb ortsveränderlicher
 elektrischer Betriebsmittel
DGUV Information 203-006 Auswahl
und Betrieb elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel auf Bau- und Montage -
stellen
Elektrotechnische Regeln (DIN VDE-
 Bestimmungen)

Baustromverteiler/ -
Steckdosen
� Die Anschlussleitung vor der
Messeinrichtung im fest veran-
kerten Anschlussschrank darf
maximal 30 Meter lang sein und
keine lösbaren Zwischenverbin-
dungen enthalten.
� Die Anschlussleitung vor dem
Anschlussschrank ist vor mecha-
nischer Beanspruchung be-
sonders zu schützen.
� Über die Notwendigkeit der Er-
dung eines Baustromverteilers
entscheidet die Elektrofachkraft.
Notwendig wird ein Erdspieß im
TT-Netz, in der Nähe elektrifizier-
ter Bahnen und ggf. beim Über-
gang TN-C auf TN-CS.
� Baustromverteiler entsprechen
dem Schutzgrad IP 44.
� Baustromverteiler mit Steck -
dosen müssen über eine in AUS
verschließbare Schalteinrich-
tung zum Trennen der Einspei-
sung verfügen.
� Stromkreise mit Steckdosen
sind über RCD abzusichern.
� Kraftstromsteckdosen (rot)
sind über RCD vom Typ B
abzusichern.
� Steckdosen ≤ 32 A sind über
RCD mit einem Bemessungsfeh-
lerstrom ≤ 30 mA zu betreiben.
� Steckdosen > 32 A dürfen
über RCD mit einem Bemes-
sungsfehlerstrom ≤ 500 mA
 betrieben werden.
� Beim Festanschluss von Be-
triebsmitteln (oder über Sonder-
steckvorrichtungen) ist die Ein-
haltung der Abschaltbedingun-
gen von der Elektrofachkraft
nachzuweisen.
− Nachgeschaltete Stromkreise

dürfen keine Steckdosen ent -
halten.

− Handgeführte elektrische
 Betriebsmittel sind auch bei
Festanschluss über RCD abzu -
sichern.

� IT-Systeme dürfen nur mit Iso-
lationsüberwachung und RCD
betrieben werden.
� Weitere Schutzmaßnahmen:
− Schutzkleinspannung (SELV),
− Schutztrennung (Trenntrafo).

Elektrische Leitungen
� Als bewegliche Leitungen 
sind Gummischlauchleitungen
H07RN-F oder gleichwertige Bau-
arten (H07BQ-F) zu verwenden.
� Anschlussleitungen bis 4 m
Länge von handgeführten
Elektrowerkzeugen sind auch in
der Bauart H05RN-F zulässig.
� Leitungen, die mechanisch
 besonders beansprucht werden,
sind geschützt zu verlegen, z.B.
unter festen Abdeckungen.
� Leitungsroller sind schutziso-
liert auszuführen. Beührbare
 Teile müssen aus Isolierstoff
 bestehen. Sie müssen eine
Überhitzungs-Schutzeinrichtung
haben. Die Steckdosen müssen
spritzwassergeschützt ausge-
führt sein.

Leuchten
� Bauleuchten müssen mindes-
tens sprühwassergeschützt aus-
geführt sein. Sie sollen für rauen
Betrieb geeignet sein.
� Hand-/Bodenleuchten, ausge-
nommen solche für Schutzklein-
spannung, müssen schutziso-
liert und strahlwassergeschützt
ausgeführt sein.

Installationsmaterial
� Steckvorrichtungen sind nur
mit Isolierstoffgehäuse und nach
folgenden Bauarten zulässig:
− Steckvorrichtungen, zweipolig

mit Schutzkontakt, 
− CEE-Steckvorrichtungen, 

5-polig. 
� Schalter und Steckvorrichtun-
gen müssen mindestens spritz-
wassergeschützt ausgeführt sein
und eine ausreichende mecha -
nische Festigkeit besitzen.

Prüfungen
� Elektrische Anlagen und
 Betriebsmittel sind zu prüfen
− nach Errichtung, Veränderung

und Instandsetzung, 
− regelmäßig entsprechend den

Prüffristen. 

Symbole auf elektrischen
 Betriebsmitteln

Gefährliche elektrische 
Spannung

Schutzisoliert
(Schutzklasse II)

Schutzkleinspannung
(Schutzklasse III)

Trenntransformator
(Schutztrennung)

Für rauen Betrieb

Staubgeschützt

Explosionsgeschützte,
baumustergeprüfte 
Betriebs mittel

Regengeschützt
(Sprühwassergeschützt)

Spritzwassergeschützt

Strahlwasser-
geschützt

2625

Elektrische Anlagen 
und  Betriebsmittel auf Bau- 
und  Montagestellen

B 171

Gefährdungen
� Beim Umgang mit elektrischen
Anlagen und Betriebsmitteln
 besteht die Gefahr einen elek -
trischen Schlag zu erleiden.

Allgemeines
Errichtung und Instand -
setzung
� Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel dürfen nur von
Elektrofachkräften oder unter
deren Leitung und Aufsicht er-
richtet, verändert und instand
gehalten werden. Das gilt auch
für einfache Tätigkeiten, wie z.B.
die Reparatur einer Steckdose
oder einer Anschlussleitung.

Schutzmaßnahmen
Sichere Anschlusspunkte
� Elektrische Betriebsmittel
müssen von besonderen An-
schlusspunkten aus mit Strom
versorgt werden. Als besondere
Anschlusspunkte gelten z.B.:
− Baustromverteiler,
−  der Baustelle zugeordnete

 Abzweige ortsfester elek -
trischer Anlagen, 

− Transformatoren,
− mobile Stromerzeuger der

Bauart A und B.
� Hausinstallationen, z.B. beim
Kunden, bieten i.d.R. keine
 sicheren Anschluss punkte.

Anschlusspunkte für  
kleine Baustellen/Haus -
installationen
� Sichere Anschlusspunkte
 können auch mit portablen
 Fehlerstromschutzeinrichtungen
„PRCD-S“ geschaffen werden.
Diese Geräte verfügen über
 einen erweitertem Schutzum-
fang und eine Schutzleiterüber-
wachung. Die PRCD-S überprüft
selbsttätig während des Ein-
schaltvorganges das vorgela -
gerte Netz auf Fehler. An einer
fehlerhaften Hausinstallation/
Steckdose lässt sich die PRCD-S
nicht einschalten. Das Arbeiten
an einer solchen Steckdose ist
verboten und lebensgefährlich.

07/2021
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Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel
Wiederholungsprüfungen

B 172

Gefährdungen
� Beim Umgang mit elektrischen
Anlagen und Betriebsmitteln
 besteht die Gefahr, einen elek -
trischen Schlag zu erleiden.

Allgemeines
Prüffristen
� Prüfungen und Kontrollen
 regelmäßig durchführen, mit
dem Ziel Mängel rechtzeitig zu
erkennen.
� Die Prüffristen sind vom Unter -
nehmer abhängig von den
 konkreten örtlichen Einsatz -
bedingungen und unter Berück-
sichtigung des Stands der
 Technik festzulegen.
� Bei der Festlegung der Prüf -
fristen, kann sich der Unterneh-
mer an den Fristen der DGUV
Vorschrift 3 orientieren, die sich
in der Praxis langjährig bei nor-
malen und durchschnittlichen
Belastungen als sicher bewährt
haben.
� Je nach Einsatzbedingungen
können sich kürzere Prüffristen
ergeben, wenn besondere Ge-
fährdungen, z.B. durch extreme
Umwelteinflüsse bestehen.
� Prüffristen sind keine Wunsch-
fristen. Eine Verlängerung der
Prüfintervalle muss sachlich/
technisch begründet sein. Das
kann z.B. der Fall sein, wenn
 Arbeitsmittel nur sehr selten
 benutzt werden.
� Baustromversorgungsanlagen
jährlich durch Elektrofachkräfte
prüfen. Prüfung der Wirksamkeit
von Schutzmaßnahmen mit RCD
monatlich durch Elektrofach -
kräfte. 

07/2021

� Die Durchführung der Prüfung
sollte auch sichtbar vor Ort sein,
z.B. mit Plaketten, Aufklebern
oder Banderolen am Arbeits-
mittel oder in der Baustromver-
teilung.
� Die zur „Prüfung befähigte
 Person“ handelt hinsichtlich der
Prüfung weisungsfrei und eigen-
verantwortlich. Über die Delegie-
rung von Prüfaufgaben entschei-
det die „zur Prüfung befähigte
Person“.

Beispiele Betriebsspezifischer Wiederholungsprüfungen

Betriebsbedingungen

Betriebsmittel, 
mit sehr hohen 
Beanspruchungen

Betriebsmittel mit
hohen
Beanspruchungen

Betriebsmittel im
normalen Betrieb

Betriebsmittel sehr
selten benutzt

Beispiele/Baustelle

Schleifen von Metallen 
Verwendung in Bereichen mit
leitfähigen Stäuben

Nassschleifen von 
nichtleitenden Materialien, 
Kernbohren, Stahlbau, 
Tunnel- und Stollenbau 

Hochbau, Innenausbau,
allgemeiner Tiefbau,
Elektroinstallation, Holzausbau
Sanitär- Klima- Heizungsbau

Hausmeister

Frist

wöchentlich
ggf. täglich

3 Monate

6 Monate

1 Jahr

Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel 
TRBS 1201 Prüfungen und Kontrollen
von Arbeitsmitteln und überwachungs-
bedürftigen Anlagen
TRBS 1203 Zur Prüfung befähigte
 Personen
DGUV Information 203-005 Auswahl
und Betrieb ortsveränderlicher elek -
trischer Betriebsmittel nach Einsatz -
bedingungen
DGUV Information 203-006 Auswahl
und Betrieb elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel auf Bau- und Montage -
stellen
DGUV Information 203-071 Wieder -
kehrende Prüfungen elektrischer Anla-
gen und Betriebsmittel (Hinweise für
den Unternehmer)
Elektrotechnische Regeln 
(DIN VDE-Bestimmungen)

� Funktionskontrolle der RCD im
Baustromverteiler und damit ver-
bunden eine augenschein liche
Kontrolle auf offensichtliche
Mängel arbeitstäglich durch ein-
gewiesene Laien.

Prüfungen
� Rahmenbedingungen für die
Prüfung müssen vom Unter -
nehmer organisiert werden. 
� Prüfen darf die „zur Prüfung
befähigte Person“.
� Erfahrene Elektrofachkräfte
kennen die Prüfaufgaben und
die damit verbundenen Gefähr-
dungen, die Prüfabläufe und
Normen. Sie erfüllen i.d.R. die
notwendigen Voraussetzungen.
� Die Prüfungen sind zu doku-
mentieren. Dazu gehört: Ort,
 Datum, Anlage/ Arbeitsmittel,
Prüfer, Art der Prüfung, Prüf-
grundlagen, Prüfumfang und das
Prüfergebnis.
� Die Prüfergebnisse sind
 mindestens bis zur nächsten
Prüfung aufzubewahren. Stand
der Technik und vorteilhaft ist
die vollständige Dokumentation
aller Messwerte.
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B 174

Schutzmaßnahmen
� Laser nie auf Personen richten
und nie selbst in den Strahl
 sehen.
� Im Ernstfall Augen schließen
und Kopf bewusst aus dem
Strahl drehen.
� Unterweisung durchführen,
über einen ggf. notwendigen
Arztbesuch nach Blendung z.B.
bei Laserklasse 3R informieren.
� Nutzung des Baulasers durch
Unbefugte verhindern, Zugangs-
bereich absperren.
� Für Justierarbeiten, wenn mög-
lich, die Leistung verringern und
ggf. eine Justierbrille benutzen.
� Ab Laserklasse 3R einen Laser-
schutzbeauftragten (LSB) mit
nachgewiesener Sachkunde
schriftlich bestellen. Der LSB
macht konkrete Vorgaben für
den sicheren Betrieb des  Lasers.
� Bei Einsatz optischer Geräte
(Theodolit) kann ein LSB auch in
den niedrigen Laserklassen 1M
und 2M notwendig sein.
� Bei Einsatz von Lasern der
Klasse 3B sind ggf. (nach Vor -
gabe des LSB) auch Hautschutz-
maßnahmen und Explosions-
schutzmaßnahmen zu berück-
sichtigen.
� Reparaturen an Baulasern nur
vom Hersteller oder autorisier-
ten Fachwerkstätten ausführen
lassen.

� Grüne Baulaser der Klasse 2
sind gut sichtbar und Augen -
verletzungen sind unwahr-
scheinlich.
� Baulaser der Klasse 3R, bei de-
nen Augenverletzungen möglich
sind, lassen sich auf Baustellen
nur sicher betreiben, wenn ein
direkter Blick in den Laserstrahl
für alle Beteiligten unwahr-
scheinlich ist.
� Eine wirksame, erfolgreiche
Unterweisung für alle auf der
Baustelle ist oft nur schwer zu
gewährleisten.

Gefährdungen
� Beim Umgang mit Baulasern
(Rotationslaser, Kreuzlaser)
kann es zu Augenverletzungen,
bis hin zur Erblindung kommen.

Allgemeines
� Lasereinrichtungen sind hin-
sichtlich der von ihnen ausge-
henden Gefährdung in Laser-
klassen eingestuft. 

Baulaser

07/2021

Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zum Schutz der Beschäf -
tigten vor Gefährdungen durch künst -
liche optische Strahlung
TROS Laser
TRBS 2152 Teil 3



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel

Zusätzliche Hinweise 
für Tellermischer
� Die Einfüllöffnungen müssen
durch Verdeckungen gesichert
sein. Die Quetschstellen im
Mischgefäß dürfen nicht mit der
Hand erreichbar sein.
� Beim Öffnen der Verdeckung
muss das Mischwerk zwangs -
läufig stillgesetzt und gegen
Wieder anlaufen gesichert sein.
� Die Auslauföffnungen müssen
durch einen Trichter oder ein
Schutzschild, jeweils versehen
mit einem Gitter, gesichert sein:
Gittermaschenweite max. 70 mm,
Abstand zur Quetschstelle mind.
150 mm. Bei einer Gittermaschen -
weite von 40 mm muss der Ab-
stand zur Quetschstelle mind.
120 mm betragen.
� Bei geöffneter Stellung der
 Verdeckungen muss zwangs -
läufig verhindert sein, dass die
Mischwerkzeuge wieder anlau-
fen können. Die Verdeckung so
sichern, dass sie nicht unbeab-
sichtigt zufallen kann.

Zusätzliche Hinweise 
für Stetigmischer
� Beim Befüllen mit Sackware
muss die Einfüllöffnung wie bei
den Tellermischern durch Ver -
deckungen gesichert bleiben.
� Die Auslauföffnung muss
durch Auslauftrichter gegen
 Hineingreifen gesichert bleiben.
Die Auslauföffnung darf nicht
mehr als 90 cm vom Boden an-
geordnet sein.
� Vor dem Abnehmen des
Mischrohres Antrieb abstellen
bzw. Maschine vom Netz trennen.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:

4

3

4

3

– vor jeder Arbeitsschicht auf
augenscheinliche Mängel, 

– nach Bedarf, mind. 1 x jährlich
durch eine „zur Prüfung
 befähigte Person“ (z.B. Sach -
kundiger). 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfung dokumentieren.

3231

Mischmaschinen

Schutzmaßnahme anschließen.
Als besonderer Anschlusspunkt
gilt z.B. Baustromverteiler mit 
FI-Schutzeinrichtung (RCD).
� Durch Probelauf Drehrichtung
der Mischwerkzeuge überprüfen.
� Bei Instandhaltungsarbeiten
Antriebe stillsetzen und gegen
Wiedereinschalten sichern.
 Betriebsanleitung des Herstel-
lers beachten. Berührungs-
schutz an Verbrennungsmotoren
und Auspuffanlagen nicht ent -
fernen.
� Durchführung von Unterwei-
sung und Einweisung des Bedie-
ners anhand der Betriebsanwei-
sung/ Betriebsanleitung des
Herstellers.

Zusätzliche Hinweise 
für Freifallmischer
� Die Einzugsstellen an den
 Antriebsrädern, insbesondere
zwischen Antriebszahnrad- und
Trommelzahnkranz, müssen
 verdeckt sein .
� Nicht mit der Hand oder mit
Werkzeugen in die laufende
Trommel greifen.
� Nach Keilriemenwechsel
Schutzabdeckung wieder
 anbringen.

1

2

Gefährdungen
� Im Bereich der Mischeröffnung
kann es durch rotierende Werk-
zeuge zu Unfällen kommen. 
� Bei fehlendem besonderen
Anschlusspunkt kann es zu
 einem Stromschlag kommen.

Schutzmaßnahmen
� Mischmaschinen eben und
standsicher aufstellen.
� Arbeitsplätze an Mischma -
schinen gegen herabfallende
Gegenstände schützen.
� Elektrisch betriebene Misch-
maschinen nur über einen
 besonderen Anschlusspunkt mit

2

1

B 201
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
 Gehörschutz

Zusätzliche Hinweise 
für Glättmaschinen mit 
Verbrennungsmotoren
� Benzinbetriebene Glätt -
maschinen sind in Räumen
 aufgrund der Kohlenmonoxid-
Vergiftungsgefahr nicht zulässig.
In Räumen sind ausschließlich
Elektroglätter einzusetzen. In
Hallen mit Höhen über 5 m und
natürlicher Lüftung können
 benzinbetriebene Glättmaschi-
nen mit Katalysator, diesel -
betriebene Glättmaschinen mit
Dieselpartikelfilter und flüssig-
gasbetriebene Glättmaschinen
verwendet werden.
� Beim Anlassen die Führungs-
deichsel mit einer Hand fest -
halten.
� Die Sicherheitsabschaltung,
die auf das Loslassen der
 Deichsel reagiert, muss immer
funktionsfähig sein.
� Auswechseln der Glättflügel
bzw. -teller nur bei Stillstand des
Antriebsmotors .
� Gehörschutz benutzen .

4

5

Zusätzliche Hinweise 
für Glättmaschinen mit
Elektromotoren
� Glättmaschinen nur über
 besondere Anschlusspunkte
 betreiben, z. B. Baustrom -
verteiler mit FI-Schutzeinrich-
tung (RCD).
� Vor Beginn der Glättarbeiten
Drehrichtung der Werkzeuge
prüfen.
� Vor Auswechseln der Glätt -
flügel bzw. -teller Netzstecker
ziehen.
� Elektrische Reparaturen nur
von Elektrofachkräften aus -
führen lassen.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
– vor jeder Arbeitsschicht auf

augenscheinliche Mängel, 
– nach Bedarf, mind. 1 x jährlich

durch eine „zur Prüfung
 befähigte Person“ (z.B. Sach-
kundiger). 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfung dokumentieren.

Arbeitsmedizinische 
Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

3

4

3

� Transport der Glättmaschine
nur an den dafür vorgesehenen
Handgriffen bzw. Anschlagösen
für Hebezeugbetrieb vornehmen

. Glättflügel bzw. -teller und
andere Maschinenteile gegen
Herabfallen sichern.
� Durchführung von Unter -
weisung und Einweisung des
 Bedieners anhand der Betriebs -
anweisung in Verbindung mit 
der Betriebsanleitung des
 Herstellers.

3
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Glättmaschinen
B 203

Gefährdungen
� Bei Unterschreitung des
 Sicherheitsabstandes kann es
zu  Unfällen durch rotierende
 Arbeitswerkzeuge kommen.
� Lärm und Abgase von Ver -
brennungsmotoren können zu
 Erkrankungen führen.
� Bei Maschinen mit Elektro -
motor kann es zu elektrischen
Gefährdungen kommen.  

Schutzmaßnahmen
� Deichsel mit Höhenverstellung
auf Größe des Beschäftigten ein -
stellen und abklappbare Deichsel
verriegeln . Sicherheitsabstand
des Bedieners zu den rotierenden
Arbeitswerkzeugen ≥ 0,90 m.
� Schutzkorb bzw. Abdeckung
auf ordnungsgemäße Befesti-
gung überprüfen.
� Maschine stets mit beiden
Händen führen.

1
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� Mit möglichst geringer Dreh-
zahl vorglätten.
� Im Gefahrbereich der Glätt -
maschine dürfen sich während
des Betriebes keine Personen
aufhalten .
� Glättflügel während des
 Betriebes nur vom Handgriff an
der Führungsdeichsel aus ver-
stellen. Anderenfalls Antrieb
stillsetzen.
� Glättmaschine nicht auf 
dem zu glättenden Material
 abstellen.

2

5
5

1
3

2



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
 Gehörschutz

� Gitterabdeckung erst ent -
fernen, wenn Förderschnecke
bzw. Rührwerk stillsteht und
 gegen Wiederanlaufen gesichert
ist, z.B. bei Verstopfern und
 Reinigung.
� Verstopfungen gemäß Be-
triebsanleitung beseitigen, ggf.
durch Rückwärtspumpen Druck
in der Förderleitung abbauen.
 Sicherheitskupplungen vor dem
Öffnen mit reißfester Folie ab -
decken. Personen dürfen sich
nur dort aufhalten, wo sie von
austretendem Mörtel nicht
 getroffen werden können.
� Bei Spritzarbeiten und beim
Beseitigen von Verstopfern
Schutzbrille tragen .5

� Förderleitungen
− so führen und verlegen, dass

Beschädigungen z.B. durch
Überfahren mit Fahrzeugen
und Ver stopfer vermieden wer-
den. Schläuche nicht über
scharfe Kanten ziehen oder
abknicken. Krümmungsradius
von Rohr leitungen > 6-facher
Leitungsdurchmesser, 

− nur an solchen Konstruktions-
teilen befestigen, die die
durch den Betrieb auftreten-
den Kräfte aufnehmen können.
Schlauchhaken verwenden . 

� Fördersystem (Windkessel,
Förderleitungen) vor dem Ab-
klopfen und Öffnen drucklos
 machen und Drucklosigkeit fest-
stellen, z.B. durch Manometer
am Druckstutzen der Maschine.

4

3

4

Geräteart Gitterroste
b H

Förder- und Spritzmaschinen 60 120
mit Pumpen
Förder- und Spritzmaschinen 70 120
mit pneumatischer Förderung

b = größte lichte Maschenweite des Gitterrostes in mm,
H = kleinster Abstand der Abdeckung von der Quetschstelle  zwischen

 Mischwerkzeug bzw. Rührwerk und Mischgefäß- bzw. Aufgabebehälter-
wandung in mm.

� Gehörschutz benutzen, wenn
der Beurteilungspegel mehr als
85 dB(A) beträgt.
� Hautschutz beachten: Vor der
Arbeit gezielter Hautschutz,
nach der Arbeit richtige Haut -
reinigung, nach der Reinigung
sorgsame Hautpflege.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen er -
forderlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
− vor jeder Arbeitsschicht auf

augenscheinliche Mängel, 
– nach Bedarf, mind. 1 x jährlich

durch eine „zur Prüfung
 befähigte Person“ (z.B. Sach-
kundiger), 

− Druckbehälter (Windkessel)
durch Sachverständigen.
 Prüffristen gemäß Hersteller-
vorgaben. 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfung dokumentieren.

5

Sicherheitsabstände bei Gitterrosten über Einfüllöffnungen
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Mörtelspritz- und
 Mörtelfördermaschinen B 204

Gefährdung
� Nicht abgedeckte Einfüllöff-
nungen und unkontrollierter
Mörtelaustritt bei Verstopfern
können zu Verletzungen führen.
� Ein hoher Lärmpegel kann zu
 Gehörschädigungen führen.

Schutzmaßnahmen
� Bewegte Maschinenteile
 müssen gegen Berühren ge-
schützt sein, Schutzhaube vor
Inbetriebnahme schließen.
� Einfüll- und Auslauföffnungen
müssen mit Gitterrosten abge-
deckt sein , . Beim Nach -
rüsten Sicherheitsabstände ein-
halten (Tabelle).
� Beim Öffnen der Gitterab -
deckung müssen Rührwerk und
Förderschnecke zwangsläufig
stillgesetzt und gegen Wieder -
anlaufen gesichert sein , . 
Eine alternativ fest verschraubte
Gitterabdeckung ist lediglich zur
Sicherung von Aufgabebehältern
ausschließlich zur Deponierung
von Trockenmaterial möglich.
� Maschinen standsicher auf-
stellen. Abgase von Verbren-
nungsmotoren dürfen nicht in
den Arbeitsbereich der Beschäf-
tigten gelangen. Evtl. Abgas -
rohre verlängern.
� Durchführung von Unter -
weisung und Einweisung des
 Bedieners anhand der Betriebs -
anweisung in Verbindung mit 
der Betriebsanleitung des Her-
stellers.
� Elektrisch angetriebene
 Maschinen nur durch einen be-
sonderen Anschlusspunkt mit
Schutzmaßnahme betreiben, 
z.B. Baustromverteiler mit 
FI-Schutzeinrichtung (RCD).

1 2

1 2
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� Schläuche, Rohre und
 Kupplungen dürfen nicht be-
schädigt und müssen gekenn-
zeichnet sein und zur Maschine
passen.

� Förderleitungen (Schläuche
und Rohre) nur mit gut gesäu -
berten Sicherheitskupplungen
 verbinden. Dichtungen nicht
 vergessen .3



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 79 Verwendung von
Flüssiggas
ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände
TRGS 407 Tätigkeiten mit Gasen –
 Gefährdungsbeurteilung
TRBS 3145 /TRGS 745 Ortsbewegliche
Druckgasbehälter – Füllen, Bereit -
halten, innerbetriebliche Beförderung,
Entleeren
DIN EN 16129
DIN EN 16436

� Als Verbindungsleitungen nur
Hochdruckschläuche (Druck -
klasse 30) oder Schläuche für
besondere mechanische Bean -
spruchung (Druckklasse 6 mit
verstärkter Wanddicke) ver -
wenden.
� Gasentnahme aus Flüssig -
gasflaschen nur über Druck -
regelgerät.
� Zur Sicherheit im Falle von
Schlauchbeschädigungen sind
hinter dem Druckregelgerät
– über Erdgleiche Schlauch -

bruchsicherung,
– unter Erdgleiche (z. B. Keller -

räume) Leckgassicherungen
einzubauen. 
� Flüssiggasflaschen senkrecht
aufstellen, gegen Umfallen
 sichern und Armaturen vor
 Beschädigungen schützen.
� In Räumen unter Erdgleiche
Heizgeräte und Flüssiggas -
flaschen zusammen nur auf -
stellen, wenn sie unter ständiger
Aufsicht betrieben werden 
(ein Vorheizen der Räume ohne
Aufsicht ist nicht erlaubt).
� Für ausreichende Belüftung
sorgen.

� Leere Behälter und Vorrats -
behälter nicht in Räumen unter
Erdgleiche (Keller), Treppen -
räumen, Fluren, engen Höfen,
Durchgängen und Durchfahrten,
Garagen und Arbeitsräumen
lagern.
� Bei mehr als einem Behälter
muss die Lagerung in einem
Lager erfolgen.
� Nach Beendigung der Arbeiten
sowie bei längeren Arbeits -
unterbrechungen sind die Gas -
flaschen (Behälter) aus den
 Räumen unter Erdgleiche 
un verzüglich zu entfernen.
� Bei durchgehendem Heiz -
betrieb (z. B. über Nacht) in
 Räumen über Erdgleiche
− sind die Gasflaschen über

Erdgleiche aufzustellen, 
− sind die Flüssiggasschläuche

über Leckgassicherungen
anzuschließen, 

− muss die Flüssiggasanlage
mindestens einmal täglich 
von einer beauftragten 
Be dienungsperson überprüft
werden. 

In Räumen unter Erdgleiche
 dürfen darüber hinaus nur Heiz -
geräte mit Gebläse eingesetzt
werden.

Zusätzliche Hinweise 
für den Brandschutz
� Alle brennbaren Teile aus der
gefährdeten Umgebung ent -
fernen oder durch nicht brenn-
bare Abdeckungen schützen.
� Bei brandgefährdeter Umge -
bung Löschmittel bereitstellen.
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Heizgeräte
B 232

Gefährdungen
� Bei dem Betrieb von Heizge -
räten besteht Vergiftungsgefahr
durch Abgase sowie Brand- und
Explosionsgefahr.

Schutzmaßnahmen
� Heizgeräte standsicher auf-
stellen und darauf achten, dass
Beschäftigte durch Abgase und
Strahlungswärme nicht gefähr-
det werden. 
� Für ausreichende Belüftung
sorgen.
� Heizgeräte nicht in feuer- und
explosionsgefährdeten Räumen
aufstellen.
� Ausreichenden Abstand von
brennbaren Gegenständen ein-
halten.
� Beim Austrocknen kann auf
Abgaszüge verzichtet werden,
wenn sich in diesen Räumen
nicht ständig Personen auf -
halten und ausreichende Luft -
zufuhr vorhanden ist.
� Betriebsanweisung aufstellen
und Beschäftigte über bestim-
mungsgemäßen Einsatz von
Heiz geräten unterweisen. Die
Betriebsanweisung muss am
 Betriebsort jederzeit zugänglich
sein.

Zusätzliche Hinweise 
für  ölbefeuerte Heizgeräte
� Eingebaute Tanks in ölbefeuer-
ten Geräten gegen Erwärmung
schützen.
� Beim Auftanken Öl nicht mit
heißen Teilen in Verbindung
bringen.

Zusätzliche Hinweise 
für  flüssiggasbetriebene
Heizgeräte
� Heizgeräte müssen mit einer
Flammenüberwachungseinrich -
tung (z. B. Zündsicherung) aus-
gerüstet sein, die nicht unwirk-
sam gemacht werden darf.

Allgemeines
� Bedienungsanleitung des
 Herstellers beachten.
� Unterweisung des Bedieners
durchführen.
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
BGV A1 / DGUV Vorschrift 1 Grundsätze
der Prävention
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel
TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung
TRG 300 Besondere Anforderungen 
an Druckgasbehälter Druckgasver -
packungen
DGUV Information 203-005 Auswahl
und Betrieb ortsveränderlicher
 elektrischer Betriebsmittel nach
 Einsatzbe reichen
DGUV Information 203-006 Auswahl
und Betrieb elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel auf Baustellen

Erster „Schuss“: 
1) Auslösesicherung aufsetzen
2) Auslöser drücken

weitere „Schüsse“:
Immer 1)
dann 2)

Einzelauslösung mit Sicherungsfolge

1. Für die nachstehend aufgeführten Werkstoffe sind folgende
 Mindestabstände zu freien Kanten einzuhalten

Werkstoff/
 Geräteart
Eintreibgeräte

Mauerwerk

5 cm

Beton/ 
Stahlbeton
5 cm

Stahl

3-facher
 Nagelschaft -
durchmesser

Befestigungen bei der Montage auf Stahl- oder  Betonuntergründen

Erster „Schuss“: 
1) Auslösesicherung aufsetzen
2) Auslöser drücken

weitere „Schüsse“:
Die Auslösesicherung kann  betätigt
bleiben, der Auslöser muss immer
neu betätigt werden.

Einzelauslösung mit Auslösesicherung

Erster „Schuss“: 
1) Auslösesicherung aufsetzen
2) Auslöser drücken
Umgekehrte Reihenfolge  möglich.

weitere „Schüsse“:
Es braucht nur einer der beiden
 erneut betätigt zu werden.

Kontaktauslösung – für „Baustellenbereiche“ nicht zulässig!

Umschaltbarer Auslösemodus auf „Einzelauslösung mit  Sicherungsfolge“
oder „Kontaktauslösung“

Wahlweise Auslösung – für „Baustellenbereiche“ nicht zulässig!

� Befestigungen auf hartem Untergrund (z. B. Beton), das Gerät ausschließ-
lich im 90° Winkel zur Befestigungsfläche aufsetzen (X- und Y-Achse)

� Vom 90° Winkel nie mehr als 15° abweichen – Abprallgefahr!

Eintreibgeräte betrieben mit
Gaskartuschen
� Nur vom Hersteller bestimmte
Gaskartuschen verwenden.
� Gerät im Freien oder in gut
durchlüfteten Räumen ver -
wenden (z.B. 1-2-facher Luft-
wechsel/Stunde)
� Gerät nicht vor Heizlüftern
oder auf Öfen lagern.
� Nicht in der Nähe von brenn-
baren Materialien verwenden.
� Hände nicht vor die Abgas-
strahlöffnung halten.
� Das Gerät nach den Bestim-
mungen des Herstellers reinigen
(Brennkammer).
� Gaskartuschen nie Tempera tu -
ren von mehr als 50° C aussetzen.

� Leere Gaskartusche nie
 gewaltsam öffnen, sie stehen
noch unter Druck.
� Der Versand von Gaskartuschen
per Post ist verboten. 

Eintreibgeräte betrieben mit
Akku
� Beim Füllen des Magazins den
Akku aus dem Gerät entfernen.
� Akkus nicht über 50° C lagern.
� Keine defekten Ladegeräte
 verwenden.
� Das Gerät nach den Be -
stimmungen des Herstellers
 reinigen.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen er -
forderlicher Prüfungen anhand
der Gefährdungsbeurteilung
fest legen und einhalten, z.B.
 Prüfung nach ca. 100 Betriebs-
stunden auf Gesamtfunktions -
fähigkeit durch den Hersteller.
� Bei Akku Betrieb: E-Prüfungen
für ortsveränderliche elektrische
Arbeitsmittel berücksichtigen.
� Ergebnisse dokumentieren.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Art der
 Auslösesicherung
Dauerauslösung mit
Auslöse sicherung
Kontakt auslösung**
Umschaltbar* am
 Eintreibgerät**
Einzelauslösung mit
Auslöse sicherung**
Einzelauslösung mit
Sicherungsfolge**

Verbots -
kennzeichen

Ja

Ja
Ja

Nein

Nein

* Als umschaltbare Eintreibgeräte gelten
 diese, die durch einen Schalter am Eintreib-
gerät die Einstellmöglichkeit be sitzen, das
Gerät mit „Kontaktaus lösung“ oder mit „Ein -
zel auslösung mit Sicherungsfolge/Einzelaus -
 lösung mit Auslösesicherung“ zu bedienen.
** Identische Eintreibgeräte werden bei
 Nagellängen bis 100 mm mit unterschied-
lichen Auslösesicherungen am Markt ange-
boten! Eine Verbotskennzeichnungspflicht
besteht ausschließ liche für gas- bzw. druck-
luftbetriebene Eintreibgeräte.

Werkstoff/
 Geräteart
Eintreibgeräte

2. Für die nachstehend aufgeführten Werkstoffe sind folgende
 Mindestabstände der Nagelsetzbolzen untereinander einzuhalten

Mauerwerk

10-facher
 Nagelschaft-
durchmesser

Beton/ 
Stahlbeton
10-facher
 Nagelschaft-
durchmesser

Stahl

5-facher
 Nagelschaft -
durchmesser

4039

Eintreibgeräte
B 235

Gefährdungen
� Im Arbeitsverfahren entstehen
Impulslärmbelastungen. Es
 bestehen Verletzungsmöglich-
keiten durch unkontrolliert um-
herfliegende Teile, durch Rück-
schlag und unbeabsichtigtes
Auslösen.

Allgemeines
� Im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung prüfen, ob alter -
native Maschinen eingesetzt
werden können.
� Betriebsanleitung des Her -
stellers beachten.
� Nur die vom Hersteller für das
jeweilige Gerät vorgeschriebenen
Befestigungsmittel verwenden.
� Auf einwandfreie Funktion der
Auslösesicherung achten.
� Geräte sicher ablegen und nie
über das Griffstück aufhängen.
� Beim Füllen des Magazins
 Gerät nicht auf sich selbst oder
andere richten.
� Beim Bedienen immer seitlich
vom Gerät stehen.

Schutzmaßnahmen
� Beim Eintreibvorgang müssen
der Bediener und der Helfer
 geeigneten Gehör-, Augen- und
 Gesichtsschutz tragen .
� Eintreibgeräte, die mit dem
„Verbotskennzeichen“ gekenn-
zeichnet sind, dürfen nicht
 verwendet werden, wenn das
Wechseln von einer Eintreib -
stelle zur anderen über Gerüste,
Treppen, Leitern oder leiter -
ähnliche  Konstruktionen, wie 
z.B. Dach lattungen, erfolgt.

Eintreibgeräte betrieben mit
Druckluft
� Den auf dem Gerät vermerkten
„max.“ Betriebsdruck nicht über-
schreiten.
� Vor dem Anschließen des
 Gerätes an eine Druckleitung
Magazin entleeren.
� Verhinderung von Drucküber-
schreitungen durch Verwendung
von Druckminderern mit Sicher-
heitsventil.

1

� Als Energiequelle nur Druck-
luft, keinen Sauerstoff, ver -
wenden.
� Bei der Verwendung von
Schnell kupplungen darauf
 achten, dass die Kupplung am
Druckschlauch und die Tülle am
Gerät montiert sind.
� Nach beendeter Arbeit Gerät
von Druckluftleitung trennen
und Magazin entleeren .
� Eintreibgerät ausschließlich
druckfrei transportieren.
� Druckluftschläuche müssen
für den vorgesehenen Betriebs-
druck zugelassen sein.
� Druckluft muss frei von
Schmutz sein.

Eintreibgeräte betrieben mit
Gaskartuschen oder Akku
� Nach beendeter Arbeit Akku
und Gaskartusche aus dem
 Gerät entfernen.
� Gerät ausschließlich im  Ge -
rätekoffer mit entferntem Akku
und Gaskartusche verwahren. 
� Bei Störungen erst Akku und
Gaskartusche entfernen, das
Magazin entleeren und dann
erst Fehler suchen.

2
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Handbandschleifmaschinen 
und Vibrationsschleifer B 251

� Bei stationärer Benutzung
 Maschine fest einspannen.
� Nur gegen Verschieben ge -
sicherte Werkstücke bearbeiten.

Schleifarbeiten in Räumen 
mit explosionsfähiger
 Atmosphäre
� Nur druckluftbetriebene oder  
ex-geschützte Schleifmaschinen
einsetzen, die beim Bearbeitungs -
vorgang keine Funken  reißen.
 Explosionsfähige Atmos phäre 
ist nicht zu erwarten, wenn der
Arbeitsplatzgrenzwert dauerhaft
unterschritten wird.

07/2021
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
TRGS 553 Holzstaub
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln 
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht -
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Gefährdungen
� Das Einatmen freigesetzter
 gesundheitsschädlicher Stäube
kann zu einer Erkrankung der
Atemwege führen. 
� Durch ungeschützte bewegte
Maschinen teile kann es zu Ver-
letzungen der Haut kommen.
� Beim Arbeitsgang entstehen
Hand-Arm-Vibrationen.

Schutzmaßnahmen
� Nur mit Absaugvorrichtung
(Staubklasse M)  arbeiten .
� Staubsammelbehälter recht-
zeitig entsorgen und dabei
Staubbildung vermeiden. Bei
 Eichen- und Buchenholzstäuben
sowie Stäuben gefährlicher
 Beschichtungsstoffe Atemschutz
mit Partikelfilter FFP2 benutzen.
� Netzstecker nur bei ausge-
schalteter Maschine in die
Steck dose hineinstecken.
� Gerät anschalten, bevor das
Werkstück berührt wird.
� Maschine stets mit beiden
Händen führen .
� Erst ausschalten, wenn die
Maschine das Werkstück nicht
mehr berührt.
� Stecker aus der Steckdose
 ziehen, bevor Wartungs- oder
Reinigungsarbeiten an der
 Maschine vorgenommen werden.
� Unterweisung anhand der
Betriebsanweisung.

Zusätzliche Hinweise  
Handbandschleifmaschinen
� Darauf achten, dass Schleif-
bandlaufrichtung und Maschi-
nenlauf übereinstimmen. Pfeile
auf Schleifbandinnenseite mit
denen der Maschinen ver -
gleichen. Schleifband mittig
 justieren.

1
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Weitere Informationen: 
Jugendarbeitsschutzgesetz
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRGS 553 Holzstaub
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
Arbeitsmitteln
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
Gehörschutz
DIN EN 1870-03 

Zusätzliche Hinweise  
für  Maschinen mit kraft -
betriebenem Vorschub
� Nur Maschinen benutzen, bei
denen während des Werkzeug-
vorschubes ein Hineingreifen in
die Schneidebene vermieden
wird, z.B. Maschinen mit Zwei-
handschaltungen .
� Zweihandschaltungen müssen
unmittelbar neben dem
Schneidbereich liegen und so
angeordnet, beschaffen und
 gestaltet sein, dass
− für die Betätigung beide

 Hände erforderlich sind, 
− die Bedienelemente während

des gesamten Arbeitsganges
betätigt werden müssen, 

− beim Loslassen auch nur eines
Bedienelementes der Werk-
zeugvorschub unterbrochen
und umgekehrt wird, 

− für jeden Arbeitsgang die
 Bedienelemente erneut
 betätigt werden müssen. 

� Werkstücke mit Festhaltevor-
richtungen gegen Ausweichen
sichern, z.B. durch Niederhalter,
Spannzylinder .

4
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Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Beschäftigungs -
beschränkungen
� Jugendliche über 15 Jahre
 dürfen nur unter Aufsicht eines
Fachkundigen und wenn es die
Berufsausbildung erfordert an
Kappsägen, Zugsägen arbeiten.
� Jugendliche unter 15 Jahre
 dürfen nicht an den Maschinen
beschäftigt werden.

� Darauf achten, dass Maschi-
nen nach dem Sägevorgang voll-
ständig in die Ausgangsstellung
zurückgehen und dort selbst -
tätig festgehalten werden.

Zusätzliche Hinweise für
Kreissägeblätter
� Nur Sägeblätter verwenden,
die mit dem Namen oder
 Zeichen des Herstellers gekenn-
zeichnet sind.
� Keine Sägeblätter aus hoch
 legiertem Schnellarbeitsstahl
(HSS) verwenden.
� Lärmarme Sägeblätter
 benutzen.
� Nur Sägeblätter mit negativem
Spanwinkel ≤ 5° verwenden.
� Beschädigte Sägeblätter, z.B.
solche mit Rissen, Verformun-
gen, Brandflecken, aussortieren.
� Bei Verbundkreissägeblättern
muss zusätzlich die höchst -
zulässige Drehzahl angegeben
sein. Angegebene Drehzahl
nicht überschreiten.

4443

Kappsägen/Zugsägen

Gefährdungen
� Es kann zu Schnittverletzun-
gen und einer Schädigung des
Gehörs kommen.
� Das Einatmen freigesetzter
gesundheitsschädlicher Stäube
kann zu einer Erkrankung der
Atemwege führen.

Schutzmaßnahmen
� Betriebsanleitung des
 Herstellers beachten.
� Unterweisung anhand der
 Betriebsanweisung.
� Gehörschutz und Sicher-
heitsschuhe benutzen. Lärm -
bereiche kennzeichnen.
� Eng anliegende Kleidung
 tragen.

6

� Gefahrenbereich von 120 mm
rund um das Sägeblatt beachten.
� Der zum Schneiden erforder -
liche Teil des Sägeblattes muss
in der Ausgangsstellung verklei-
det sein, z.B. durch Pendel-
schutzhauben .
� Bewegliche Zahnkranzver -
deckungen müssen in der Aus-
gangsstellung verriegelt sein.
� Sägeblätter müssen bis auf 
die größtmögliche Schnitthöhe
durch feste Schutzhauben
 verkleidet sein .
� Werkstückanschlag so ein -
richten, dass der Spalt zum
Durchtritt des Sägeblattes so
schmal wie möglich ist. 
Der Werkstückanschlag muss
über die gesamte Tischlänge
 reichen.

2

1

� Bei Maschinen, die von hinten
schneiden, muss
− die Schneidebene verdeckt

sein, 
− das Sägeblatt in Ruhestellung

hinter der Werkstückanlage
verdeckt liegen. 

� Bei langen Werkstücken Kipp-
gefahr durch zusätzliche Auflage
der Werkstücke verhindern.
� Maschine nur mit wirksamer
Absaugung min. Staubklasse M
betreiben .
� Auf sichere Hand- bzw. Finger-
haltung achten.
Achtung: Besondere Vorsicht 
bei Gehrungsschnitten.
� Splitter, Späne und Abfälle
nicht mit der Hand aus dem
 Gefahrenbereich entfernen.
� Auch bei kurzen Unterbre-
chungen Maschine abschalten.

3
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Weitere Informationen: 
Jugendarbeitsschutzgesetz
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRGS 553 Holzstaub 
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
Arbeitsmitteln
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
Gehörschutz
DIN EN 1807-1 

� Werkstücke so vorschieben,
dass sich die Schnittfuge nicht
schließt.
� Bei Hochkantquerschnitten
immer die untere Kante dem
 Sägeblatt zuerst zuführen.
� Hilfseinrichtungen auch bei
Einzelstücken benutzen, z.B.:
− Tischverlängerungen beim Auf-

trennen langer Werkstücke , 
− Anschlag und Anlagewinkel

zum seitlichen Abstützen
langer und hoher Werkstücke, 

− Keilstütze zum Schneiden von
Rundhölzern , 

− Vorrichtung zum Schneiden
von Dreiecksleisten, 

− Keilschneidlade zum
 Schneiden von Keilen, 

− Zuführholz oder Schiebestock
zum Vorschieben schmaler
Werkstücke . 

� Tischeinlage auswechseln,
− wenn sie nicht mehr mit der

Tischoberfläche bündig ist, 
− wenn beiderseits der Schnitt-

fuge ein Spalt von >3 mm
 vorhanden ist. 

Ausnahme: Maschinen mit
schrägstellbarem Tisch.
� Nur Tischeinlagen aus Holz
oder Kunststoff benutzen.
� Bandspannung beobachten
und Bandsägeblatt ggf. nach-
spannen.
� Maschine nur mit wirksamer
Absaugung betreiben .

3

4
5

6

7

8

2

4

6

7

2

8

2

4

� Absaugung möglichst direkt
 unter dem Tisch nahe der
Schneidstelle anbringen  
(Tisch einlage mit Löchern).
� Splitter, Späne und Abfälle
nicht mit der Hand aus dem
 Gefahrenbereich entfernen.
� Auch bei kurzen Unterbrechun-
gen Maschine abschalten; nach-
laufendes Sägeblatt ver decken.
� Vor Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten Maschine gegen un beab -
sichtigtes Einschalten  sichern.

Zusätzliche Hinweise  
für Bandsägeblätter
� Keine rissigen Sägeblätter
 verwenden.
� Nur gleichmäßig geschränkte
und scharfe Sägeblätter ver -
wenden. Bei Bandsägeblättern,
die stumpf sind, Schärf- und
Schränkfehler haben, besteht
Rissgefahr.

Arbeitsmedizinische 
Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Beschäftigungs -
beschränkungen
� Jugendliche über 15 Jahre
 dürfen nur unter Aufsicht eines
Fachkundigen und wenn es die
Berufsausbildung erfordert an
Bandsägemaschinen arbeiten.
� Jugendliche unter 15 Jahre
 dürfen nicht an diesen Maschi-
nen beschäftigt werden.
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Bandsägen
B 255

Gefährdungen
� Es kann zu Schnittverletzun-
gen kommen und bei einem
 Verkanten des Werkstücks kann
das Bandsägeblatt reißen und
Verletzungen verursachen.
� Es kann zu einer Schädigung
des Gehörs kommen.
� Das Einatmen freigesetzter
gesundheitsschädlicher Stäube
kann zu einer Erkrankung der
Atemwege führen.

Schutzmaßnahmen
� Betriebsanleitung des
 Herstellers beachten.
� Unterweisung anhand der
 Betriebsanweisung.
� Gehörschutz und Sicherheits-
schuhe benutzen. Lärmbereiche
kennzeichnen.
� Eng anliegende Kleidung tragen.

� Gefahrenbereich von 
120 mm rund um das Sägeblatt 
beachten.
Sägeblattführungen einstellen :
− Seitenführung bis dicht an 

den Zahngrund heranstellen, 
− Rückenrolle auf ca. 0,5 mm

 Abstand zum Sägeblatt ein-
stellen. Die Rückenrolle soll
nur während des Schneid -
vorganges mitlaufen. 

� Höhenverstellbare Verdeckung
entsprechend dem zu bearbei-
tenden Werkstück einstellen .
� Darauf achten, dass das Säge-
blatt bis auf den zum Schneiden
benötigten Teil verkleidet ist.
� Sägeblattdicke in Abhängig-
keit vom Rollendurchmesser
aus wählen (ca. 1/1000 des
 Rollendurchmessers).
� Schmale Sägeblätter nur zum
Bogenschneiden benutzen.

2

1

� Beim Werkstückverschub
 Hände flach auf das Werkstück
legen, Finger nicht spreizen.
� Werkstück nicht zurückziehen,
weil hierdurch das Sägeblatt von
den Rollen ablaufen kann.
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Weitere Informationen: 
Jugendarbeitsschutzgesetz
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
BGV A1/DGUV Vorschrift 1 Grundsätze
der Prävention
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
Arbeitsmitteln
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
Gehörschutz
DIN EN 859 
DIN EN 860 
DIN EN ISO 19085-7 Abrichthobel,
 Dickenhobel, kombinierte Abricht- und
Dickenhobelmaschinen

� Beim Werkstückvorschub
 Hände flach auf das Werkstück
legen, Finger nicht spreizen.
Werkstückkanten nicht um -
fassen.
� Fügeleiste und Hilfsanschlag
zum Abrichten und  Fügen
schmaler Werkstücke benutzen.
� Abrichten kurzer Werkstücke
(Erfahrungswert < 40 cm):
− Schiebeholz bei Maschinen

mit Schutzbrücke,
− Zuführlade bei Maschinen mit

Klappen- und Schwingschutz.
� Einsetzarbeiten nur mit Rück-
schlagsicherung ausführen.

Zusätzliche Hinweise für
 Dickenhobelmaschinen
� Antriebselemente und Messer-
welle gegen Berührung sichern.

� Werkstückrückschläge durch
intakte Greiferrückschlagsiche-
rungen verhindern. Greifer müs-
sen frei beweglich und dürfen
nicht abgenutzt sein.
� Falls die Werkstücke unter-
schiedlich dick sind, dürfen bei
starren Einzugswalzen und
Druck balken nur zwei Werkstücke
gleichzeitig bearbeitet werden.
Dabei sind die Werkstücke an
den Außenseiten der Einschub-
öffnung zuzuführen. Bei Maschi-
nen mit Gliedereinzugswalzen
und Gliederdruckbalken dürfen
mehrere Werkstücke gleichzeitig
bearbeitet werden.
� Bei Störungen nicht in den
Rückschlagbereich hineinsehen.

Zusätzliche Hinweise für
Handhobelmaschinen
� Auf sichere Werkstückauflage
achten.

� Sicheren Standplatz ein -
nehmen.
� Bei stationärem Einsatz
 Anschlag- und Werkzeugver -
deckung verwenden.
� Verstopfung der Späneaus-
wurföffnung erst nach Stillstand
beheben, vorher Netzstecker
 ziehen.
� Maschine stets mit beiden
Händen führen.

Zusätzliche Hinweise für
kombinierte Abricht- und
 Dickenhobelmaschinen
� Aufgeklappte Tische gegen
 Zurückfallen sichern.
� Bei Verwendung als Dicken -
hobelmaschine Abdeckung
montieren.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Beschäftigungs -
beschränkungen
� Jugendliche über 15 Jahre
 dürfen nur unter Aufsicht eines
Fachkundigen und wenn es die
Berufsausbildung erfordert an
den Hobelmaschinen arbeiten.
� Jugendliche unter 15 Jahre
 dürfen nicht an diesen Maschi-
nen beschäftigt werden.

4
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Hobelmaschinen
B 256

� Nicht zum Arbeitsgang erfor-
derliche Messerwellenteile vor
und hinter dem Anschlag durch
Schutzeinrichtungen, z.B.
schwenkbare Messerwellen -
verdeckungen , Klappenver -
deckungen oder Schutz brücke

, verdecken.

3

4

Zusätzliche Hinweise für
 Abrichthobelmaschinen
� Hobelmesserwellen in Klap-
penbauweise sind unzulässig.
� Beim Einsetzen der Messer auf
max. 1,1 mm Schneidenüber-
stand achten .
� Einspanntiefe von nachschleif-
baren Hobelmessern mit kraft-
schlüssiger Befestigung gemäß
Herstellerangabe. Bei Hobel-
messern ohne Angabe der Ein-
spanntiefe mindestens 15 mm.
� Abstand zwischen Schneiden-
flugkreis und Tischlippen höch-
stens 5 mm .

2

2

max. 1,1 mm

max. 5,0 mm
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Gefährdungen
� Es kann zu Verletzungen durch
Rückschlag des Werkstückes
und zu einer Schädigung des
 Gehörs kommen.
� Es kann zu Schnittverletzun-
gen kommen.

Schutzmaßnahmen
� Betriebsanleitung des
 Herstellers beachten.
� Unterweisung anhand der
 Betriebsanweisung.
� Gehörschutz und Sicherheits-
schuhe benutzen. Lärmbereiche
kennzeichnen.
� Eng anliegende Kleidung
 tragen.
� Nur Hobelmessersätze mit
gleichen Abmessungen und
 gleichem Gewicht einsetzen
 (Unwuchtgefahr).
� Gleichmäßigen Messerüber-
stand gegebenenfalls mit Lehre
einstellen.
� Hobelmesser vor dem Einbau
reinigen.
� Auf formschlüssige Hobel -
messerbefestigung achten, wenn
die Messerwellenbreite geringer
als der dreifache Durchmesser
des Schneidenflug kreises ist.
� Befestigungsschrauben nur
mit zugehörigem Werkzeug in
der Reihenfolge von der Mitte
nach außen anziehen.
� Vor jedem Messerwechsel und
vor Reinigungs- und Wartungs -
arbeiten Maschinen gegen Ein-
schalten sichern.
� Maschine nur mit wirksamer
Absaugung betreiben .
� Splitter, Späne und Abfälle
nicht mit der Hand aus dem
 Gefahrbereich entfernen.
� Auch bei kurzen Unterbre-
chungen Maschine ab schalten.

1
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Weitere Informationen: 
Jugendarbeitsschutzgesetz
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRBS 2111 Teil 1 Mechanische Gefähr-
dungen – Maßnahmen zum Schutz vor
kontrolliert bewegten ungeschützten
Teilen
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
Arbeitsmitteln
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
Gehörschutz
DIN 19085-10 
DIN EN 62841-2-5 

15

13

� Bei schmalen Werkstücken
Schiebestock oder Schiebeholz
mit Wechselgriff benutzen,
wenn der Abstand zwischen
 Parallelanschlag und Sägeblatt
weniger als 120 mm beträgt.
� Tischeinlage auswechseln,
wenn beiderseits der Schnitt -
fuge ein Spalt von > 5 mm vor-
handen ist.
� Standplatz beim Arbeiten seit-
lich vom Risikobereich.
� Splitter, Späne usw. nicht mit
der Hand aus dem Bereich des
laufenden Sägeblattes entfernen.
� Vor dem Verlassen des Be -
dienungsstandes die Maschine
ausschalten.
� Parallelanschlag so weit
 zurückziehen, dass ein Klemmen
des Werkstückes vermieden wird.
Faustregel: Das hintere  Ende des
Anschlags stößt an  eine gedachte
Linie, die etwa bei der Sägeblatt-
vorderkante beginnt und unter
45° nach hinten verläuft.
� Großformatige Platten mit
Handkreissäge und Führungs-
schiene schneiden . 

6
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� Handmaschine nicht mit
 laufendem Sägeblatt ablegen.
� An der Handmaschine muss der
gesamte Zahnkranz des  Blattes
über der Auflage mit fester Ver-
kleidung versehen sein .
� Maschine prinzipiell mit
 beiden Händen führen und
Werkstück fixieren.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Beschäftigungs -
beschränkungen
� Jugendliche über 15 Jahre
 dürfen nur unter Aufsicht eines
Fachkundigen und wenn es die
Berufsausbildung erfordert an
Baustellenkreissägen und mit
Handkreissägen arbeiten.
� Jugendliche unter 15 Jahre
 dürfen nicht an den Maschinen
beschäftigt werden.
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14

10

6

Zusätzliche Hinweise 
für Kreissägeblätter
� Nur Kreissägeblätter verwen-
den, die mit dem Namen oder
Zeichen des Herstellers gekenn-
zeichnet sind .
� Bei Verbundkreissägeblättern
muss zusätzlich die höchstzu-
lässige Drehzahl angegeben
sein. Angegebene Drehzahl
nicht überschreiten .
� Lärmarme Sägeblätter be -
nutzen .
� Beschädigte Sägeblätter, z.B.
solche mit Rissen, Verformungen,
Brandflecken, aussortieren.

Zusätzliche Hinweise 
für Handmaschinen
� Spaltkeilabstand vom Zahn-
kranz nicht mehr als 5 mm, wenn
in der  Betriebsanleitung des Her-
stellers ein Spaltkeil gefordert
wird.
� Schnitttiefe richtig einstellen:
bei Vollholz höchstens 10 mm
mehr als Werkstückdicke.
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n max. 5000
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Baustellenkreissägen
Handkreissägen B 265

Gefährdungen
� Es kann zu Schnittverletzun-
gen, Verletzungen durch einen
Rückschlag des Werkstückes
und zu einer Schädigung des
 Gehörs kommen.

Schutzmaßnahmen
� Betriebsanleitung des
 Herstellers beachten.
� Steckvorrichtung mit Phasen-
wender verwenden.
� Unterweisung anhand der
 Betriebsanweisung.
� Gehörschutz und Sicherheits-
schuhe benutzen. Lärmbereiche
kennzeichnen.
� Eng anliegende Kleidung
 tragen. Beim Sägen keine Hand-
schuhe tragen.
� Gefahrenbereich von 120 mm
rund um das Sägeblatt beachten.
� Spaltkeil nach Größe und  Dicke
des Sägeblattes aus wählen .1

� Vor Werkzeugwechsel oder vor
Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten Stecker ziehen .
� Sägeblätter nach dem Aus-
schalten nicht durch seitliches
Gegendrücken abbremsen.
� Bei Bedarf Tischverlängerung
und -verbreiterung einsetzen.
� Soweit vom Hersteller vor -
gesehen, höhenverstellbares
 Sägeblatt entsprechend der
Werkstückdicke verwenden .
� Anfallenden Holzstaub  ab -
saugen, wenn Kreissäge in
geschlos se nen Räumen ver -
wendet wird.

2
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Zusätzliche Hinweise 
für Baustellenkreissägen
� Selbsttätig schließende
Schutzhauben dürfen nicht
manipuliert werden, möglichst
STOPP Schalter verwenden!
� Nicht selbsttätig schließende
Schutzhauben auf das Werk-
stück absenken.
� Bei älteren Maschinen mög-
lichst selbsttätig schließende
Schutzhauben nachrüsten.
� Abstand des Spaltkeils vom
Zahnkranz des Sägeblattes nicht
mehr als 8 mm.
� Jeweils erforderliche Hilfsein-
richtungen benutzen:
− Parallelanschlag , 
− Winkelanschlag , 
− Keilschneideeinrichtung , 
− Schiebestock ,
– Schiebeholz mit Wechsel-

griff .
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge 
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel  
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln 
DGUV Regel 109-003 Tätigkeiten mit
Kühlschmierstoffen

� Bohrmaschine nur im Still-
stand ablegen.
� Bohrarbeiten nicht von der
 Anlegeleiter ausführen.
� Beim Bohren mit Freisetzung
gesundheitsschädlicher Stäube
(z.B. mineralischer Staub, Holz-
staub) Maschinen mit Erfassung
der Stäube an der Emissions-
quelle verwenden.
� Beim Bohren spröder Werk-
stoffe in Augenhöhe und über
dem Kopf Schutzbrille benutzen.

Zusätzliche Hinweise 
bei der Verwendung von
Kühlschmierstoffen
� Zum Kühlen möglichst Wasser
oder nichtwassermischbare
Kühlschmierstoffe, z.B. Bohr-
oder Schneidöle, verwenden.
� Bei der Verwendung von
 wassergemischten Kühlschmier-
stoffen, z.B. Emulsionen, Nitrit-
gehalt und pH-Wert mindestens
wöchentlich überprüfen.

5

� Nicht mehr verwendungs -
fähige Kühlschmierstoffe in Be-
hältern sammeln, kennzeichnen
und fachgerecht als Sonder -
abfall entsorgen.
� Hautkontakt mit Kühlschmier-
stoffen vermeiden. Schutzbrillen
oder Gesichtsschutz, wenn die
Kleidung benetzt werden kann,
auch Schutzschürzen benutzen.
Hautschutzmittel verwenden.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Zusätzliche Hinweise
Ständerbohrmaschinen
� Nur standsichere Bohrständer
mit auf das Gewicht der Bohrma-
schine abgestimmter Rückstell-
feder benutzen.
� Maschinentisch nach Höhen-
verstellung wieder feststellen.

Magnetständerbohr -
maschinen
� Auf einwandfreie magnetische
Ankopplung des Ständerfußes
achten (Werkstückoberflächen
müssen frei von Rost, Farbe,
Spänen usw. sein).
� An hoch gelegenen Arbeits-
plätzen sowie bei Vertikal- und
Überkopfbohrarbeiten Bohrma-
schine mit Seil oder Kette gegen
Herabfallen bei evtl. Stromaus-
fall sichern.

Handbohrmaschinen
� Maschine mit beiden Händen
halten.
� Zusatzhandgriffe benutzen .
� Vor Bohrerwechsel Netz -
stecker ziehen.

4
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Bohrmaschinen
B 266

Gefährdungen
� Materialien, Kleidung und
Handschuhe könnten sich um
bewegte Maschinenteile wickeln
und dies kann zu schweren
 Verletzungen führen.
� Durch die Rotation können
 Späne, Materialien wegfliegen
und ggf. die Augen schädigen.

Schutzmaßnahmen
� Auf Verkleidung des Antriebs
achten .
� Nur Spannvorrichtungen mit
verdeckten oder versenkten
Schrauben benutzen.

1

� Werkstücke beim Bohren
 sicher festspannen bzw. auf -
legen . Lange Werkstücke
unter stützen.
� Vor dem Einschalten der
 Maschine Bohrfutterschlüssel
abziehen.
� Die Bohrmaschine nie ein-
schalten, wenn der Bohrer auf
dem Werkstück aufgesetzt ist.
� Nicht an laufender Bohr -
spindel vorbeigreifen.
� Niemals bei laufender Ma -
schine ein- oder ausspannen.
� Bohrfutter oder Bohrer nie mit
der Hand abbremsen.
� Maschine nur bei Stillstand
säubern.

3

� Geeignete Spänehaken und
ggf. Handfeger benutzen.
� Ringe, Ketten, Armbanduhren
oder ähnliche Gegenstände vor
Arbeitsbeginn ablegen.
� Eng anliegende Kleidung
 tragen, Ärmel nach innen um-
schlagen .
� Niemals Handschuhe tragen.
� Langes Haar schützen.
� Beim Bohren spröder Werk-
stoffe Schutzbrille benutzen.

2
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz -
verordnung
ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
DGUV Regel 100-500  Betreiben von
 Arbeitsmitteln
DGUV Information 209-002 Schleifen
DGUV Regel 109-001 Schleifen, Bürsten
und Polieren von Aluminium

Zusätzliche Hinweise für
Handschleifmaschinen
� Zum Aufspannen nur gleich
große, zur Maschine gehörende
Spannflansche verwenden
und mit Spezialschlüssel
 aufspannen. Probelauf
 durchführen.
� Handschleifmaschinen nur mit
Schutzhauben verwenden .
� Bei zylindrischen Schleiftöp-
fen (Topfscheiben) Schutzring
der Abnutzung entsprechend
nachstellen.
� Maschinen stets beidhändig
führen. Schleifgeschwindigkeit
nicht durch starkes Andrücken
vermindern.
� Werkstück vor dem Bearbeiten
sicher festlegen.
� Beim Arbeiten sicheren Stand-
platz einnehmen.
� Am jeweiligen Einsatzort ermit-
teln, ob eine Brand- und Explo-
sionsgefährdung vorhanden ist,
und bei Bedarf geeignete Maß-
nahmen ergreifen.
� Maschine bestimmungsgemäß
entsprechend der Betriebsan-
weisung des Unternehmers,
bzw. der Bedienungsanleitung
des Herstellers, benutzen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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≤ 5 mm

≤ 3 mm

≤ 65°
≤ 90°
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Schleifmaschinen

Gefährdungen
� Personen können von weg -
fliegenden Teilen und zersprin-
genden Schleifkörpern getroffen
werden. 
� Die Augen sind durch Schleif-
funken besonders gefährdet. 

Schutzmaßnahmen
� Nur gekennzeichnete Schleif-
maschinen und Schleifkörper
verwenden.
� Zulässige Arbeitshöchstge-
schwindigkeit entsprechend der
Kennzeichnung beachten.

� Entsprechend der auszufüh-
renden Arbeit den richtigen
Schleifkörper auswählen.
� Vor dem Aufspannen Klang-
probe vornehmen.
� Schleifkörper ordnungsgemäß
aufspannen und gleich große,
zur Schleifmaschine gehörende
Spannflansche verwenden.  
Der Mindestdurchmesser der
Spannflansche richtet sich nach
dem Bohrungsdurchmesser im
Schleifkörper. Gegebenenfalls
elastische Zwischenlagen
 verwenden.
� Schleifkörper und Spannwerk-
zeuge auf erkennbare Mängel
überprüfen. Probelauf durch -
führen; dabei sich seitlich
außerhalb des Gefahren -
bereiches aufhalten.

� Drehzahl der Maschine mit der
zulässigen Umdrehungszahl des
Schleifkörpers vergleichen; sie
darf nicht höher sein als die des
Schleifkörpers.
� Schleifwerkzeuge, die nicht 
für alle Einsatzzwecke geeignet
sind, müssen mit entsprechen-
den Verwendungseinschränkun-
gen (VE) gekennzeichnet sein.
� Schleifkörperbohrungen nicht
durch Reduzierringe oder  
Ver gießen verkleinern.
� Wechseln bzw. Aufspannen
von Schleifkörpern nur von
unterwiesenen Personen
 ausführen lassen.
� Schleifscheiben nicht über das
Verfallsdatum hinaus benutzen.
� Schutzhaube und Werk -
stückauflage entsprechend 
der Schleifkörperabnutzung
 regelmäßig nachstellen .
� Schutzbrille bzw. Gesichts-
schutz und Gehörschutz
 benutzen.
� Bei länger andauernden
Schleif arbeiten sowie beim Be-
arbeiten von gesundheitsschäd-
lichen Stoffen ist eine geeignete
Absaugung zu verwenden
� Beim Schleifen von Leicht -
metallen (z. B. Aluminium, Mag-
nesium) besteht Brand- und
 Explosionsgefahr!
� Beim Absaugen von Schleif-
stäuben aus brennbarem Leicht-
metall dürfen nur spezielle, für
diesen Zweck geeignete Ab -
saugeinrichtungen verwendet
werden.

1
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B 273

Hersteller, Lieferer,  
Einführer, Warenzeichen

Maße, Werkstoffbezeichnung,
 Verwendungseinschränkungen

Benennung

Abmessungen Einsatzgebiet

Rückverfolgbar-
keits-Code

Konformitäts-
erklärung

Härte Arbeitshöchst -
geschwindigkeit

Korn max. zulässige
Drehzahl

Anforderung an die Kennzeichnung (beispielhafte Darstellung)

Verfallsdatum (z.B.V06/2
02

2)



Weitere Informationen: 
ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz -
verordnung 
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
DGUV Regel 100-500  Betreiben von
 Arbeitsmitteln
DGUV Information 209-002 Schleifen

Schutzmaßnahmen
� Handtrennschleifmaschinen
müssen mit Schutzhauben aus-
gerüstet sein .
� Zum Aufspannen nur gleich
große, zur Maschine gehörende
Spannflansche verwenden 
und mit Spezialschlüssel
 aufspannen .
Empfehlung: mindestens 41 mm
Durchmesser! Vor dem Aufspan-
nen Klangprobe durchführen.
� Werkstücke vor dem   
Bear beiten sicher festlegen .
Beim Arbeiten sicheren Stand-
platz einnehmen.

1

2

3

1

2

3

1

3

4

� Maschine stets beidhändig
führen – nicht verkanten!
� Trennscheiben nicht zum
 Seitenschleifen verwenden.
� Schutzbrille und Gehör-
schutz benutzen.
� Wenn gesundheitsgefähr -
dende Stäube entstehen, Atem-
schutz verwenden.
� Richtige Trennscheibe ent -
sprechend der auszuführenden
Arbeit auswählen.
� Drehzahl der Schleifmaschine
mit zulässiger Umdrehungszahl
der Trennscheibe vergleichen.
Sie darf nicht höher sein als die
der Trennscheibe.
� Schleifwerkzeuge, die nicht für
alle Einsatzzwecke geeignet
sind, müssen mit entsprechen-
den Verwendungseinschränkun-
gen (VE) gekennzeichnet sein.
� Schleifscheiben nicht über das
Verfallsdatum hinaus benutzen.
� Am jeweiligen Einsatzort ermit-
teln, ob eine Brand- und Explo-
sionsgefährdung vorhanden ist,
und bei Bedarf geeignete Maß-
nahmen ergreifen.
� Maschine bestimmungsgemäß
entsprechend der Betriebsan-
weisung des Unternehmers,
bzw. der Bedienungsanleitung
des Herstellers, benutzen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

4
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Handtrennschleifmaschinen

Gefährdungen
� Personen können von weg -
fliegenden Teilen getroffen
 werden.
� Trennscheiben können durch
Verkanten zerspringen und zu
Verletzungen führen. 

Kennzeichnung
� Nur gekennzeichnete Schleif-
maschinen und Trennscheiben
verwenden.
� Zulässige Arbeitshöchst -
geschwindigkeit entsprechend
der Kennzeichnung beachten.
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Anforderung an die Kennzeichnung (beispielhafte Darstellung)

Hersteller, Lieferer,  
Einführer, Warenzeichen

Maße, Werkstoffbezeichnung,
 Verwendungseinschränkungen

Benennung

Abmessungen Einsatzgebiet

Rückverfolgbar-
keits-Code

Konformitäts-
erklärung

Härte Arbeitshöchst -
geschwindigkeit

Korn

2

2

Ordnungsgemäß aufgespannte Trennscheibe bis 230 mm
 Außendurchmesser

Trennscheibe

max. zulässige
Drehzahl

Verfallsdatum (z.B.V06/2
02

2)



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Lastenhandhabungsverordnung
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel
DGUV Vorschrift 79 Verwendung von
Flüssiggas
TRBS 2152 / TRGS 720 Gefährliche
 explosionsfähige Atmosphäre –
 Allgemeines
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln
DGUV Information 203-006 Auswahl
und Betrieb elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel auf Bau- und Montage-
stellen
DIN EN 50272-3
DIN EN 60335-2-69

Zusätzliche Hinweise 
für netzabhängigen Betrieb
elektrischer Maschinen
� Für Reinigungsarbeiten mit
elektrisch betriebenen Betriebs-
mitteln dürfen nur geprüfte
 Anschlusspunkte gemäß DGUV
Information 203-006 genutzt
werden. Steht ein solcher
 Anschlusspunkt nicht zur Ver -
fügung, muss durch eine zusätz -
liche Schutzeinrichtung (z.B.
PRCD-S, bei schutzisolierten
 Maschinen auch PRCD) ein
 sicherer Anschlusspunkt erzeugt
werden. Beschädigte Steck -
dosen nicht benutzen.
� Elektrische Leitungen in einer
Schlaufe durch die Hand oder
über die Schulter führen.
� Elektrische Leitungen nur am
Stecker aus der Steckdose
 ziehen .
� Nicht mit Reinigungsmaschi-
nen über elektrische Leitungen
fahren.
� Elektrische Leitungen nicht
einquetschen. An selbstschlie-
ßenden Türen Zwischenlagen
benutzen.
� Beschädigte bzw. defekte Lei-
tungen und Steckvorrichtungen
nicht benutzen, sondern  
aus sortieren und besonders
 kennzeichnen. Objektleiter
 unverzüglich informieren!
� Elektrische Reparaturen nur
durch Elektrofachkräfte durch-
führen lassen.

3

2
1

Zusätzliche Hinweise 
für  batteriebetriebene
 Maschinen
� Batterien entfernen, bevor die
Maschinen für Wartung oder
Transport gekippt werden.
� Beim Befüllen der Batterien
Fülleinrichtungen benutzen.
� Laden der Batterien nur in
 besonderen Räumen.

Zusätzliche Hinweise 
für  flüssiggasbetriebene
 Maschinen
� Das Befüllen von Gastanks
bzw. das Wechseln von Gas -
flaschen nicht in Räumen unter
Erdgleiche durchführen.
� Maschinen mit Gastank und
Gasflaschen nur über Erdgleiche
abstellen.
� Vor dem Abstellen und bei
 längeren Arbeitspausen
 Absperrventile schließen.

Zusätzliche Hinweise 
für kraftstoffbetriebene
 Maschinen
� Abgaswerte (z.B. bei Hoch-
druckreinigern mit ölbefeuertem
Erhitzer) regelmäßig überprüfen
lassen. Prüfergebnisse bei Reini-
gungsmaschine belassen.
� Einsatz nicht in geschlossenen
Räumen, z.B. Tiefgaragen
 (Vergiftungsgefahr).
� Auf ausreichende Lüftung
 achten.

Zusätzliche Hinweise 
für Batterieladeräume
� Batterieladeräume müssen
trocken, kühl und belüftet sein.
� Künstliche Belüftungsanlagen
sind vor Beginn des Ladevor-
gangs einzuschalten und
 müssen mindestens 1 Stunde
länger als der Ladevorgang
 eingeschaltet bleiben.
� Funken reißende Einrichtun-
gen (z.B. Schalter, Steckdosen,
elektrische Betriebsmittel) müs-
sen mind. 1 m von den zu laden-
den Batteriezellen entfernt sein.
� Ladestellen sind von entzünd-
baren Stoffen freizuhalten.
� Batterien nicht unter Strom-
fluss abklemmen.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten.
� Ergebnisse der Prüfungen
 dokumentieren.

Staub beseitigende Maschinen, Einteilung nach Staubklassen

Staubklasse Eignung für Stäube mit Durchlassgrad
Expositionsgrenzwerten Max. (%)

leicht > 1 mg/m3 1
light
leger

mittel > 0,1 mg/m3 0,1
medium
moyen

hoch Alle (inkl. krebserzeugende 0,005 
high Stäube und Stäube mit 
haut Krankheitserregern) 

5857

Reinigungsmaschinen

Gefährdungen
� Ungeschützt bewegliche
 Maschinenteile können zu
 Verletzungen führen.

Allgemeines
� Nur Maschinen bereitstellen,
die den Gegebenheiten im
 Objekt entsprechen.
� Zur Beseitigung gesundheits-
gefährlicher Stäube nur geprüfte
Entstauber, Saugmaschinen
oder Kehrsaugmaschinen ein-
setzen. Staubklasse beachten
(Tabelle).
� Für Reinigungsarbeiten in
 Räumen mit Explosionsgefahr
nur Maschinen in explosionsge-
schützter Ausführung einsetzen.

� Weibliche Beschäftigte sollen
Lasten von mehr als 15 kg nicht
anheben oder tragen – auch
nicht gelegentlich. Werdende
Mütter dürfen ständig nicht
mehr als 5 kg und gelegentlich
nicht mehr als 10 kg heben oder
tragen.
� Für jede Maschine im Objekt
die Betriebsanleitung für die
 Benutzung und Wartung bereit-
halten.

Schutzmaßnahmen
� Beschäftigte im Objekt in die
Benutzung und Wartung anhand
der Betriebsanleitung einwei-
sen; ebenso beim erstmaligen
Einsatz neuartiger Maschinen.
Unterweisung in regelmäßigen
Zeitabständen, mindestens
 jedoch einmal jährlich wieder -
holen.
� Regelmäßige Wartung der
 Maschinen überwachen und
kontrollieren.

� Bei Mängeln an Maschinen
den Betrieb einstellen, die Ma-
schine als nicht betriebssicher
kennzeichnen und den Objekt-
leiter unverzüglich informieren.
� In Arbeitspausen, vor
 Wartungsarbeiten bzw. vor  
dem  Umrüsten der Maschinen
 Antriebe abschalten und gegen
unbefugtes Wiedereinschalten
sichern, z.B. Zündschlüssel
 abziehen, Netzstecker aus der
Steckdose ziehen. Feststell-
bremse betätigen.
� Maschinen mit Fahrerstand
oder Fahrersitz nur von dort aus
in Bewegung setzen.
� Nach der Benutzung Maschi-
nen in verschließbaren Räumen
abstellen.
� Verspritzen und Verschütten
von Säuren und Laugen ver -
meiden. Schutzbrillen oder
Gesichts schutzschild, Schutz-
handschuhe und Schutzschür-
zen  benutzen.
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Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention 
TRGS 401 Gefährdung durch Haut -
kontakt – Ermittlung, Beurteilung,
 Maßnahmen
TRGS 610 Ersatzstoffe und Ersatz -
verfahren für stark lösemittelhaltige
 Vorstriche und Klebstoffe für den
 Bodenbereich 
TRGS 617 Ersatzstoffe und Ersatz -
verfahren für stark lösemittelhaltige
Oberflächenbehandlungsmittel für
 Parkett und andere Holzfußböden
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten 
DGUV Information 212-007 Chemi -
kalienschutzhandschuhe
Gefahrstoffinformationssystem der 
BG BAU – WINGIS (www.wingis-online.de)

GISCODE für ausgewählte Verlegewerkstoffe

Weitere GISCODES für Öle und Wachse siehe WINGIS (www.wingis-online.de)

Weitere GISCODES für Verlegewerkstoffe siehe WINGIS (www.wingis-online.de)

GISCODE GruppenbezeichnungGISCODE 

D1
D2
D3

S1

RE05
RE10
RE20

RE30
RE40

RE50

RU1

RS10

CP1
CP2

ZP1

GISCODE GruppenbezeichnungGISCODE 

GISCODE für ausgewählte Oberflächenbehandlungsmittel

I. Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel
(Wassersiegel, wasserverdünnbare Grundsiegel und Holzkitte)
Wassersiegel, lösemittelfrei
Wassersiegel, Lösemittelgehalt bis 5 %, N-Methylpyrrolidonfrei
Wassersiegel, Lösemittelgehalt bis 15 %, N-Methylpyrrolidonfrei
Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, lösemittelfrei
Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter,
Lösemittelgehalt bis 5 %, N-Methylpyrrolidonfrei
Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter,
Lösemittelgehalt bis 15 %, N-Methylpyrrolidonfrei
Wassersiegel, Lösemittelgehalt bis 5 %
Wassersiegel, Lösemittelgehalt bis 15 %
Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, 
Lösemittelgehalt bis 15 %
II. Öle und Wachse
Öle/Wachse, lösemittelfrei
Öle/Wachse, lösemittelfrei
Öle/Wachse, lösemittelfrei mit isocyanathaltigem Härter
Öle/Wachse, lösemittelarm, entaromatisiert
Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert
Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert
Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert 
mit isocyanathaltigem Härter
Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, entaromatisiert

W1
W2+
W3+
W1/DD
W2/DD+

W3/DD+

W2
W3
W3/DD

Ö10
Ö10+
Ö10/DD+
Ö20
Ö40
Ö40+
Ö40/DD+

Ö60

Schutzmaßnahmen
� Unbedingt Hautkontakt ver-
meiden und Schutzhandschuhe
tragen.  Auswahlhilfen werden im
WINGIS (www.wingis-online.de)
angeboten.
� Bei dünnflüssigen Produkten
geschlossene Schutzbrille
 benutzen.
� Bei möglichen Verunreini -
gungen der Kleidung immer
 Chemikalienschutzkleidung 
(Ein wegschutzkleidung) tragen.

Zusätzliche Hinweise beim
Umgang mit Epoxid- und
Polyurethanharzen
� Epoxid- und Polyurethanharze
(Isocyanate) sind reizend und
sensibilisierend. Gerade Epoxid-
harze lösen häufig schwere
Haut erkrankungen aus.
� Gebinde getrennt und ge-
schlossen lagern.
� Harz und Härter nur nach An-
gaben des Herstellers mischen.
Vorsicht vor unkontrollierter
 Reaktion beim Anmischen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

I. Dispersions-Produkte
Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
Verlegewerkstoffe, lösemittelarm
Verlegewerkstoffe, lösemittelhaltig
II. Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe
Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, 
aromaten- und methanolfrei
III. Epoxidharz-Produkte
Epoxidharzdispersionen 
Epoxidharzdispersionen mit sensibilisierendem Härter
Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, total solid, 
nicht sensibilisierender wässeriger Härter
Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, total solid
Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, lösemittelarm, 
nicht sensibilisierender Härter
Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, lösemittelarm
IV. Polyurethan-Produkte
Polyurethan-Klebstoffe, lösemittelfrei
V. MS-Polymere
Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig 
VI. Spachtelmassen
Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, kennzeichnungsfrei 
Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, reizend  
VII. Zementhaltige Produkte
Zementhaltige Produkte, chromatarm

6059

Grundierungen
Klebstoffe
Versiegelungen

C 314

Gefährdungen
� Epoxid- und polyurethanhal -
tige Grundierungen, Klebstoffe
und Versiegelungen haben
sensibi lisierende Eigenschaften
und können die Haut und die
Atemwege schädigen. 
� Bei Verarbeitung von stark
 lösemittelhaltigen Produkten ist
mit Brand- und Explosionsgefah-
ren zu rechnen.

Allgemeines
� Bei der Fußbodenverlegung
 werden Voranstriche, Klebstoffe,
Grundierungen und Versiegelun-
gen verwendet. Diese Produkte
sind im Allgemeinen lösemittel-
frei und wasserverdünnbar.
� Stark lösemittelhaltige Vor -
striche, Klebstoffe und Versie -
gelungen sind nicht mehr
 erforderlich. 

� Informationen zum Gesund -
heitsschutz liefert der GISCODE,
mit dem alle Produkte versehen
sind. Auswahlhilfen werden 
im Gefahrstoffinformations -
system der BG BAU – WINGIS 
(www.wingis-online.de) –
 angeboten.
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Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRGS 553 Holzstaub
TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugen-
der Tätigkeiten oder Verfahren nach §3
Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV, Anhang 1
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
 Gehörschutz
DGUV Information 209-044 Holzstaub

– für Ausleger- und Gehrungs-
kappkreissägen, Tischband -
sägen, Tischoberfräsen, Mon-
tagekreissägen bei geringen
Maschinenlaufzeiten bis maxi-
mal eine Stunde pro Schicht.

� Beim Anschluss mehrerer
 Maschinen an einen Absaug -
strang Schieber an jedem Absaug -
stutzen einbauen. 
Schieber müssen automatisch
öffnen und schließen, wenn die
jeweilige Maschine ein- bzw.
 ausgeschaltet wird. Ausnahme
hiervon gilt für An lagen, die vor
1993 in Betrieb  genommen wor-
den sind, soweit sie mit Hand-
schiebern aus gerüstet sind oder
wenn der  Absaugvolumenstrom
von  Maschinen so gering ist,
dass er den Gesamtvolumen-
strom nicht wesentlich beein-
flusst.
� Für regelmäßige Handschleif-
arbeiten Tische mit Absaugung
verwenden, sofern nicht aus-
schließlich mit abgesaugten
Schleifpads gearbeitet wird.
� Fußbodenschleifmaschinen
müssen mit einer geprüften
 Absaugung ausgerüstet sein
oder an einen Entstauber ange-
schlossen werden können.
 Betriebsanleitung beachten.
� Handmaschinen an geprüfte
Entstauber der Staubklasse M
(oder H) anschließen.
� Ortsveränderliche Entstauber,
die die Luft in den Arbeits -
bereich zurückführen, müssen
nach DIN EN 60335-2-69 mit
Staubklasse M oder dem Prüf-
zeichen des Fachausschusses
„Holz“ mit der Zusatzbezeich-
nung H3 gekennzeichnet sein.

� Wirksamkeit der Absaugungen
und Absauganlagen durch Ar-
beitsbereichsanalyse überprü-
fen. Für Holzstaub gilt ein Expo-
sitionsgrenzwert von 2 mg/m³,
gemessen als einatembarer
Staub.
� Reinigung grundsätzlich durch
Aufsaugen, z.B. durch geprüfte
Staubsauger der Staubklasse M
(oder H). Ausnahme bei Kom -
bination aus Absaugen und
 Abblasen möglich, z.B. bei
 Maschinen, die mit Vakuum-
spannelementen ausgerüstet
sind.
� Bei eingeschalteter Absau-
gung vom Beschäftigten weg in
die  Erfassungselemente blasen.
� Verschmutzte Arbeitskleidung
absaugen und nicht abblasen.
� Messung der Luftgeschwindig-
keiten an den Absauganschlüs-
sen vor der ersten Inbetrieb -
nahme und nach wesentlichen
Änderungen.
� Prüfen von Absaug-, Aufsaug-
und Abscheideeinrichtungen
einmal täglich auf offensicht -
liche Mängel, einmal monatlich
auf Funktionsfähigkeit, z.B.
durch Kontrolle der
– Erfassungselemente auf

 Beschädigung,
– der Förderleitungen und Filter

auf Beschädigungen und
 Verstopfungen,

– der Abreinigungs- und
 Austragseinrichtungen auf
Funktion.

� Prüfung auf Funktionsfähigkeit
einmal jährlich dokumentieren.
� Gehörschutz verwenden.
� In Arbeitsbereichen mit hoher
Staubbelastung Atemschutz -
geräte mindestens mit Par tikel -
filtern P2 bzw. für kurzzeitige,
gelegentliche Tätigkeiten filtrie-
rende Masken FFP2 benutzen. 
Tragezeitbegrenzung beachten.

Geeignet zur Abschnei-
dung von Holzstaub
Reststaubgehaltstufe 3
0,1 mg/m3 sicher 
eingehalten

H3

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

6261

Holzstäube
C 315

Gefährdungen
� Stäube von vielen Laubhölzern
können Krebs-, Haut-, Atem -
wegserkrankungen und aller -
gische Reaktionen  verursachen. 
� Zusammen mit Luftsauerstoff
bilden sie brennbare oder explo-
sionsfähige Gemische.

Allgemeines
� Holzstäube treten bei allen
spanabhebenden Verfahren, 
z.B. an Holzbearbeitungsma-
schinen, Handmaschinen und
Handschleifarbeitsplätzen auf.

� Weiterhin muss beim Reinigen
von Arbeitsstätten und Arbeits-
mitteln sowie bei Wartungs -
arbeiten und Tätigkeiten zur
 Störungsbeseitigung (z.B. in
 Filteranlagen und Silos) mit dem
Freiwerden von Holzstaub in die
Atemluft gerechnet werden.

Schutzmaßnahmen
� Absaugung grundsätzlich
 notwendig bei allen spanabhe-
benden Bearbeitungsverfahren,
z.B. an Holzbearbeitungsma-
schinen, Handmaschinen und
Handschleif-Arbeitsplätzen,
wenn nicht in der Gefährdungs -
beur teilung eine geringe Expo -
sition festgestellt wird.

Ausnahmen:
– für Ständerbohrmaschinen bei

Verwendung üblicher Spiral-
bohrer (bei Verwendung von
Topfbandbohrern ist jedoch
 eine Absaugung erforderlich),

– für Maschinen, die im Freien
oder in teilweise offenen
 Räumen, Werkhallen betrieben
werden (z.B. Baustellenkreis-
sägen, Motorkettensägen,
 mobile Sägen, Zimmereihand-
maschinen),

– für Furnierkreissägen, Astloch-
fräsen, Kettenstemmmaschi-
nen, Langloch-, Dübel- und
Reihenbohrmaschinen wegen
der sehr geringen Zerspanungs -
leistung,
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Neue Mineralwolle-Dämmstoffe 
Glaswolle, Steinwolle, Schlackenwolle

Gefährdungen
� Seit 1996 werden Mineral -
wolle-Dämmstoffe hergestellt,
die nicht als krebserzeugend
gelten. 
� Auch beim Umgang mit neuen
Produkten kann es durch gröbere
Fasern (Faserbruch stücke) zu
Haut-, Augen- oder Atemwegs -
reizungen kommen.

Allgemeines
� Seit dem 01.06.2000 dürfen 
in Deutschland nur noch KMF-
Dämmstoffe produziert und
 verarbeitet werden, die nach 
der Gefahrstoffverordnung als
unbedenklich (frei von Krebs -
verdacht) gelten.

Schutzmaßnahmen
Technische und organisato -
rische Schutzmaßnahmen
Es sind folgende Mindestmaß-
nahmen zu beachten:
� Vorkonfektionierte oder
 kaschierte Mineralwolle-Dämm-
stoffe bevorzugen.
� Verpackte Dämmstoffe erst 
am Arbeitsplatz auspacken.
�  Material nicht werfen.
� Für gute Durchlüftung am
 Arbeitsplatz sorgen. 
� Das Auf wirbeln von Staub
 vermeiden.
� Auf fester Unterlage mit
 Messer und Schere schneiden.
� Keine schnell laufenden,
 motorbetriebenen Sägen ohne
Absaugung verwenden.
� Arbeitsplatz sauber halten, 
 regelmäßig reinigen. Mit Indus-
triestaubsauger (Staubklasse M)
saugen statt kehren.
� Verschnitte und Abfälle in
 geeigneten Behältnissen, z.B.
Plastiksäcken, sammeln. Beim
Verschließen der Säcke die Luft
nicht herausdrücken.

� Mineralwolle, die nach Juni
2000 eingebaut wurde, unter
Beachtung der hier aufgeführten
Schutzmaßnahmen möglichst
staubarm ausbauen.

Persönliche und hygienische
Schutzmaßnahmen
� Locker sitzende, geschlossene
Arbeitskleidung und ggf. Hand-
schuhe (z.B. aus Leder oder
nitrilbeschich tete Baumwoll-
handschuhe) tragen.
� Bei starker Staubentwicklung
oder Überkopfarbeiten Schutz-
brille benutzen. Zum Schutz vor
Atemwegsreizungen vorsorglich
Halbmaske mit P2-Filter oder
partikelfiltrierende Halbmaske
FFP2 tragen.
� Nach Beendigung der Arbeiten
Staub von der Haut abwaschen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention 
TRGS 500 Schutzmaßnahmen:
 Mindeststandards 
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten 
DGUV Information 213-031 Tätigkeiten
mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glas-
wolle, Steinwolle)



Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRGS 500 Schutzmaßnahmen:
 Mindeststandards 
TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und
 Instandhaltungsarbeiten mit alter
 Mineralwolle 
TRGS 558 Tätigkeiten mit Hochtempe ra -
turwolle 
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten 
DGUV Information 213-031 Tätigkeiten
mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glas -
wolle, Steinwolle)

� Ausgebautes Material nicht
werfen.
� Für gute Durchlüftung am
 Arbeitsplatz sorgen.
� Aufwirbeln von Staub ver -
meiden.
� Arbeitsplatz sauber halten und
regelmäßig mit Staubsauger der
Staubklasse M  reinigen.
� Stäube mit Industriestaub -
sauger (mindestens Staubklasse
M) aufnehmen bzw. feucht
 reinigen, nicht mit Druckluft ab-
blasen oder trocken kehren.
� Entstauber bzw. Industrie-
staubsauger regelmäßig warten
und instandhalten.
� Abfälle am Entstehungsort
möglichst staubdicht verpacken
und kennzeichnen. Für den
Transport geschlossene Behält-
nisse (z.B. Tonnen, reißfeste
 Säcke, Big-Bags) verwenden.
� Locker sitzende, geschlossene
Arbeitskleidung und z.B. nitril-
beschichtete Baumwollhand-
schuhe tragen.
� Nach Beendigung der Arbeit
Staub auf der Haut mit Wasser
abspülen.
� Bei empfindlicher Haut nach
Arbeitsende Hautpflegemittel
verwenden.
� Betriebsanweisung erstellen.
� Beschäftigte unterweisen.

Expositionskategorie E2
� Für Tätigkeiten mit geringer bis
mittlerer Staubexposition, z.B.
Arbeiten an Wärmeverbundsys-
temen mit Freilegen des Dämm-
stoffes, Demontage thermisch
belasteter Anlagenteile im Freien
von nicht mehr als 20 m2.

Maßnahmen
� Alle Maßnahmen der Expo -
sitionskategorie E1 ergreifen
und zusätzlich:
� Faserstäube direkt an der Aus-
tritts- oder Entstehungsstelle 
z.B. mit einem Luftreiniger er -
fassen, soweit dies möglich ist.
� Entstauber bzw. Industrie-
staubsauger regelmäßig warten
und instandhalten.

� Begrenzung der Anzahl der
 Beschäftigten durch organisato-
rische Schutzmaßnahmen.
� Den Beschäftigten persönliche
Schutzausrüstung zur Verfügung
stellen:
− Atemschutz: 

− Halb-/Viertelmaske mit 
P2-Filter oder

− partikelfiltrierende Halb -
maske FFP2 oder

− Filtergerät mit Gebläse TM 1P,
− Schutzbrille insbesondere bei

Überkopfarbeiten,
− Schutzanzug Typ 5.
� Arbeitsmedizinische Vor sorge
anbieten.
� Arbeitsbereiche abgrenzen
und kennzeichnen.
� Schwer zu reinigende Gegen-
stände oder Einrichtungen mit
Folien abdecken.
� Rauch-/Schnupfverbot am
 Arbeitsplatz, Verbot der
 Nahrungsaufnahme.
� Waschmöglichkeit vorsehen.

Expositionskategorie E3
� Für alle Tätigkeiten mit hoher
bis sehr hoher Staubexposition,
z.B. umfangreichere Sanierungs-
maßnahmen mit Demontage des
Dämmstoffes (Deckenverklei-
dungen, Unterdecken), Demon-
tage von thermisch belasteten
Anlagen oder Anlagenteilen in
engen, schlecht belüfteten
 Räumen.

Maßnahmen
� Alle Maßnahmen der Expo -
sitonskategorie E1 und E2
 ergreifen und zusätzlich:
� Beschäftigungsbeschränkung
für Jugendliche und Schwangere.
� Persönliche Schutzausrüstung
muss getragen werden:
− Atemschutz: 

− Halb-/Viertelmaske mit P2-
 Filter oder

− partikelfiltrierende Halb -
maske FFP2 oder

− Filtergerät mit Gebläse TM 1P,
− Schutzbrille insbesondere bei

Überkopfarbeiten,
− Schutzanzug Typ 5. 

� Arbeitsmedizinische Vorsorge
veranlassen.
� Schutzkleidung reinigen oder
entsorgen.
� Getrennte Umkleideräume für
Straßen- und Arbeitskleidung. 
� Waschraum mit Duschen
(Schwarz-Weiß-Anlage) bereit-
stellen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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Alte Mineralwolle-Dämmstoffe
Glaswolle, Steinwolle mit krebs verdächtigen 
Eigenschaften

C 320

Gefährdungen
� Bei Demontage-, Abbruch-,
 Instandhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten besteht grund-
sätzlich ein Krebsverdacht,
wenn die Mineralwolle-Produkte
vor dem Jahr 2000 eingebaut
wurden.

Allgemeines
„Alte“ Produkte
� Seit dem 1.6.2000 dürfen
 „alte“ Mineralwolle-Dämmstoffe
nicht mehr verwendet werden.
Durch das Verwendungsverbot
darf es in Deutschland den Um-
gang damit nur noch im Zuge
von Demontage-, Abbruch-,
 Instandhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten geben.

� Im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung ermitteln, ob es sich
bei der in Frage stehenden Mine-
ralwolle um „alte“, also krebs-
verdächtige Produkte handelt.
� Tätigkeiten mit alten Dämm-
stoffen in das Gefahrstoffver-
zeichnis aufnehmen (einmalig
unternehmensbezogen).
� Die TRGS 521 und die DGUV
 Information 213-031 liefern eine
Auf listung von Tätigkeiten mit
den entsprechenden
Expositions kategorien. Die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen
bei diesen Tätigkeiten sind ge-
staffelt und orientieren sich an
der Höhe der Faserstaubbelas-
tungen am  Arbeitsplatz sowie
der Dauer und Häufigkeit der
 Arbeiten. 

Schutzmaßnahmen
� Die Maßnahmen der jewei -
ligen Expositionskategorie sind
nachfolgend aufgeführt:

Expositionskategorie E1
� Für Tätigkeiten mit keiner oder
nur sehr geringer Staubexposi-
tion, z.B. Arbeiten an Innen -
wänden (Trennwänden, Vorsatz-
schalen) oder Deckenverklei-
dungen ohne Demontage des
Dämmstoffes, Öffnen einzelner
Abschnitte von weniger als 3 m2,
Arbeiten an schwimmend ver -
legtem Estrich mit Demontage
von weniger als 3 m2 Dämmstoff.

Maßnahmen
� Material nicht reißen.
� Motorgetriebene Sägen nur
mit Absaugung beim Ausbau
verwenden.
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Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
DGUV Regel 112-189 Benutzung von
Schutzkleidung
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten
DGUV Regel 112-192 Benutzung von
 Augen- und Gesichtsschutz
DGUV Regel 112-195 Benutzung von
Schutzhandschuhen
Gefahrstoffinformationssystem der 
BG BAU – WINGIS (www.wingis-online.de)

Hinweise beim Umgang mit
Epoxid-, Polyurethan- und
Polyesterharzen
� Epoxidharze werden meist als 
2-Komponenten-Produkte ver -
wendet. Sie bestehen aus einer
Epoxidharz- und einer Härter-
komponente. 
� Polyurethanharze können 1-
oder 2-Komponenten-Produkte
sein und enthalten Isocyanate,
die – wie Epoxidharze – zu
 Allergien führen können. 
� Ungesättigten Polyesterharzen
wird Styrol zugegeben, wodurch
eine Reaktion stattfindet. Styrol
ist gesundheitsschädlich. Harz
und Härter können Gesundheits-
schäden verursachen. 
� Harz und Härter nur nach An-
gaben des Herstellers mischen.
Vorsicht bei unkontrollierter
 Reaktion beim Anmischen.
� Gebinde getrennt und ge-
schlossen lagern.
� Geeignete persönliche Schutz-
ausrüstung benutzen, z.B.:
− Atemschutz, je nach Konzen-

tration Gasfilter Typ A oder B,
− Schutzhandschuhe,
− Schutzbrille.

Beschäftigungs -
beschränkungen
� Für Jugendliche, schwangere
Frauen oder stillende Frauen
sind Arbeiten mit bestimmten
gesundheitsschädigenden
 Stoffen verboten. Einzelheiten
sind der Gefahrstoffverordnung,
dem Jugendarbeitsschutzgesetz
und dem Mutterschutzgesetz zu
entnehmen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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Farben und Lacke
C 404

Gefährdungen
� Bei Tätigkeiten mit Farben und
Lacken können Gesundheits-
schäden durch Einatmen oder
durch Hautkontakt auftreten. 

Allgemeines
� Farben und Lacke (Beschich-
tungsstoffe) bestehen u.a. aus:
− Bindemitteln, Pigmenten

(Farbmitteln) und Füllstoffen,
Zusatzstoffen (Additiven), z.B.
Konservierungsstoffen, Sikka-
tiven oder Hautverhütungsmit-
teln, Netzmitteln, organischen
Lösemitteln und/oder Wasser.

Die meist ungefährlicheren
 wasserverdünnbaren Beschich-
tungsstoffe (Dispersionsfarben,
Dispersionslackfarben) ent -
halten bis zu 10 % Lösemittel.
Lösemittelverdünnbare Be-
schichtungsstoffe enthalten
 dagegen 30 – 70 % Lösemittel. 

Schutzmaßnahmen
Hinweise beim Umgang mit
alten Rostschutzanstrichen
� Für Rostschutzanstriche
 wurden häufig schwermetall -
haltige Pigmente verwendet, 
die heute z.T. wegen ihrer
 Krebsgefährdung verboten sind.

Hierzu gehören: Zinkchromat
(Zinkgelb, Zitronengelb) und
Strontium chromat (Strontium-
gelb).  Verwendet  wurden viel-
fach auch bleihaltige Pigmente
(z.B. Bleimennige).
� Vorsicht beim Entfernen alter
Rostschutzanstriche. Staubarme
Arbeitsverfahren anwenden.
Atemschutz mit Partikelfilter P2
und Schutzanzüge Typ 5-6 be-
nutzen.

Hinweise beim Umgang 
mit lösemittelverdünnbaren
Beschichtungsstoffen und
Verdünnungsmitteln 
� Informationen zum Gesund-
heitsschutz und Betriebs -
anweisungsentwürfe sowie  
An gaben zu Schutzhand -
schuhen  liefert der GISCODE 
für  Beschichtungsstoffe im
Gefahr stoffinformations system
der BG BAU – WINGIS 
(www.wingis-online.de).
� Für ausreichende Lüftung sor-
gen. Soweit lüftungstechnische
Maßnahmen nicht oder nicht
ausreichend durchgeführt wer-
den können, ist Atemschutz mit
Gasfilter A2 zu benutzen.
� Bei Spritzverfahren Kombifilter
A2-P2 verwenden.
� Hautschutz-, Hautreinigungs-
und Hautpflegemittel benutzen.
� Beim Verarbeiten von leicht
entzündbaren Beschichtungs-
stoffen
− Zündquellen vermeiden, 
− Ex-ge schützte Geräte verwen-

den,
− elektrostatische Erdung  vor -

sehen.
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CHECKLISTE – Prüfung mit Aufbau- und Verwendungsanleitung

Prüfumfang in Ordnung nicht
ja nein nötig

Aufbau- und 
Verwendungs- war für die Gerüstprüfung vor Ort vorhanden
anleitung (AuV)

Gerüstbauteile augenscheinlich unbeschädigt

Fahrwerk Feststellbremse an allen 4 Fahrrollen

Rahmenfahrbalken entsprechend Standhöhe
(= oberste Belagfläche) nach AuV

Seitenschutzteile zur Aussteifung 
(entsprechend Standhöhe nach AuV)

Ballastierung 
(entsprechend Standhöhe nach AuV)

Ausleger zur Verbreiterung der Standfläche
(entsprechend Standhöhe nach AuV)

Belagteile ohne Durchstieg eingebaut
(entsprechend Standhöhe nach AuV)

Diagonalen eingebaut

Zwischenlage Belagteil mit Durchstieg eingebaut

Belagfläche vollständig mit Belagteilen ausgelegt

Seitenschutz 
(mind. Geländer- und Zwischenholm)

Diagonalen eingebaut

Aufstieg innerhalb des Gerüstes

Typ A Treppe Typ B Stufenleiter

Typ C Schrägleiter Typ D vertikale Leiter

oberste Belagteil mit Durchstieg eingebaut
Belagfläche Belagfläche vollständig mit Belagteilen ausgelegt
(Standhöhe)

Seitenschutz dreiteilig, Geländerholm 1 m 
über Gerüstbelag

Sonder- Übereinstimmung mit AuV/Typenstatik
aufbauten

Bemerkungen/
Hinweise: 

Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind.

7069

Prüfprotokoll für fahrbare Arbeitsbühnen/fahrbare Gerüste

Gerüstersteller/in (ggf. Stempel) Baustelle: 

Zur Prüfung befähigte Person für fahrbare Arbeitsbühnen:

(Name): 

Fahrbare Arbeitsbühne (nach DIN EN 1004)

Fahrbares Gerüst (nach DIN 4420-3)

Gerüstgruppe/Lastklasse  

2 (1,5 kN/m2) 3 (2,0 kN/m2) 4 (3,0 kN/m2) (kN/m2)

Höchstzulässige Standhöhe gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung
außerhalb von Gebäuden innerhalb von Gebäuden

m m

Verwendungsbeschränkungen: 

Warnhinweise:

Gerüst arbeitstäglich und nach jedem Ortswechsel auf Betriebssicherheit kontrollieren!

Gerüst durch „zur Prüfung befähigte Person“ des/der Gerüsterstellers/in geprüft

Datum Name / Unterschrift

Prüfprotokoll für fahrbare
 Arbeitsbühnen/fahrbare Gerüste F 707
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Min. 2

Max.
1 %

Max.
3 %
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In dieser Reihe sind 
folgende Merkhefte erschienen:

Hier erhalten Sie weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
Prävention

Präventions-Hotline der BG BAU: 0800 80 20 100 (gebührenfrei)

www.bgbau.de
praevention@bgbau.de

Fachliche Ansprechpartner für Ihren Betrieb vor Ort 
finden Sie im Internet unter
www.bgbau.de – Ansprechpartner/Adressen – Prävention

Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz für 
alle Gewerke
Abruf-Nr. 401

Abbruch und Rückbau
Abruf-Nr. 402

Betonerhaltungs-,
Bautenschutz- und
Abdichtungsarbeiten
Abruf-Nr. 403

Arbeiten auf Dächern
Abruf-Nr. 404

Feuerfestbau
Abruf-Nr. 405

Gebäudereiniger
Abruf-Nr. 406

Gebäudetechnik 
(Heizung, Lüftung, Sanitär)
Abruf-Nr. 407

Gerüstbau
Abruf-Nr. 408

Glaser und Fensterbau
Abruf-Nr. 409

Arbeiten im Bereich 
von Gleisen
Abruf-Nr. 410

Hochbau
Abruf-Nr. 411

Maler und Lackierer
Abruf-Nr. 412

Steinmetze
Abruf-Nr. 413

Tief- und Straßenbau
Abruf-Nr. 414

Trockenbauer, 
Verputzer, Stuckateure
Abruf-Nr. 415

Turm- und
Schornsteinbauarbeiten
Abruf-Nr. 416

Wand- und
Bodenbelagarbeiten
Abruf-Nr. 417

Zimmerer
Abruf-Nr. 418



Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft

Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
www.bgbau.de
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